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Bund 2015/6 

Vorbemerku ngen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshor erstattet dem Nationalrat gemäß Art.126d Abs.1 
Bundes- Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh­
mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getrolfen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam­
menrassend die Sachverhaltsdarstellung (Kennzeichnung mit 1 an der 
zweiten Stelle der Textzahl), deren Beurteilung durch den Rechnungs­
hof (Kennzeichnung mit 2), die SlellulIglIßhme der überprüften Stelle 

(Kennzeicllllullg mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfallige Gegen­
äußerung des Rechnungshofes (Kennzeichnung mit 4) aneinanderge­
reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenralls 
kaufmännische Aur- und Abrundungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen- , Beruf! - und 
Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Fonn zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich­
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .http://www.rechnungshof.gv.al" ver­
fügbar. 
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Bundesministerium ftir Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 
(ab 1. März 2014; Bundesministeriengesetz-Novelle 2014, 
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Bundesvergabegeselz 
beziehungsweise 

das heißt 

elektron i eher Akt (aulOmationsunterstüLZtes Aktenführungs­
system) 
Europäische Union 
Euro 
exklusive 

folgende 
Firma 
Finanzen und Controlling 
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Glossar 

ELAK 

elektronischer Akt (automationsunterstütztes Aktenflihrungssystem): elek­
tronische Aktenverwaltung, automatisierte Abwicklung von Geschäftspro­

zessen und Archivierung 

e- Shop 

Online- Beschaffungsplanform der Bundesbeschaffung GmbH für den öffent­

lichen Bereich 

Direktvergabe 

Vergabe ohne Durchführung eines formalisierten Ausschreibungsverfahrens ; 

seit 2009 grundsätzlich zulässig bis zu einem geschätzten Auftragswert von 
100.000 EUR (exkJ. USt) 

HV- SAP 

Haushaltsverrechnung des Bundes im SAP-System 

Inhouse- Vergabe 

Aufträge, die ein öffentlicher Auftraggeber durch eine Einrichtung erbrin­
gen lässt, über die er eine Aufsicht wie über eine eigene Dienststelle aus­
übt und die ihre Leistungen im Wesentlichen flir den oder die öffentlichen 

Auftraggeber erbringt, die ihre Anteile innehaben oder au denen sie sich 
zusammensetzt; diese Aufträge sind vom Geltungsbereich des BVergG aus­

genommen 

Internes Kontrollsystem (IKS) 

System von Verantwortlichkeiten und Prozessen, die geeignet sind. sicher­

zustellen, dass die Organisation im Rahmen der Erflillung ihrer Aufgaben­
steIlung ihre Ziele erreicht. sowie geeignet sind, den Risiken einer Organi­
sation zu begegnen und diese zu minimieren. 

Bund 2015/6 
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Sicherzustellende Ziele sind 

- Sicherung der Vermögenswene vor Verlust. Missbrauch und Scha­

den. 

- Erreichung der Organisationsziele. 

- Sicherstellung ordnungsgemäßer. ethischer. winschaftlicher. efft­
zienter und wirksamer Abläufe. 

- Zuverlässigkeit von betrieblichen Informationen; insbesondere 
Zuverlässigkeit des Rechnungswesens und Erftillung der Rechen ­
schaftspfticht. 

- Einhaltung der Gesetze und Vorschriften. 

Interne Revi ion (IR) 

mit der Durchftihrung von Prüfungsaufgaben befasste Organisationsein­
heit ; Zuständigkeit zur proze sunabhängigen Prüfung interner Vorgänge 

Nachgeordnete Dienststelle 

Ein Ministerium (Zentrnlstellc) und dessen nachgeordnete Dienststellen bil­
den zusammen das jeweilige Resson. 

Nachgeordnete Dienststelle des BMVIT ist beispielsweise die Bundesan­
stalt ftir Verkehr. 

Nachgeordnete Dienststellen des Winschaftsrcs ons sind beispielsweise die 
Bundeswettbewerbsbehörde. das Bundesamt ftir Eich- und Vermessungs­
wesen und die Burghauptmannschaft Österreich. 

Un terschwellenbereich 

Aufträge unterhalb der Schwellenwene gemäß BVergG; ftir sie gelten 
Erleichterungen und Vereinfachungen im Vergabeverfahren 

Bund 2015/6 13 
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Bund 2015/6 

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramts sowie 
der Bundesministerien für 
Finanzen 
Verkehr, Innovation und Technologie 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben in 
ausgewählten Ressorts BMVIT und BMWFW 

Die überprüften Ressorts BMVIT und BMWFW (bi 31. März 2014 
BMWFJ) beschafften Waren und Dienstleistungen überwiegend mit­
tels Direktvergaben: Der Anteil der Direktvergaben am gesamten 
Vergabevolumen der beiden Ministerien (ZentraJstellen ohne nach­
geordnete Dienststellen) lag pro Jahr bei etwa 10 Mio. EUR im 
BMVIT bzw. 11 Mio. EUR im Wirtschaftsressort (betreffend die Zen­
tralstelle des damaligen BMWFJ, UG 25, 33, 40); das waren 63 % 

(BMVIT) bzw. 73 % (Wirtschaftsressort) des Vergabevolumen der 
Zentralstelle. 

Ein ressortweiter Überblick über das Be chaffungsvolumen bestand 
weder im BMVIT noch im Wirtschaftsressort : Die Re sorts erfassten 
Beschaffungen nicht systematisch und konnten diese daher weder 
hinsichtlich de Volumens und der Anzahl noch hinsichtlich wei ­
terer Kriterien , wie etwa der Vergabeart oder Lcistungskategorienl 
Produktgruppen, standardisiert auswerten . Daten rur ein Control­
ling lagen daher nicht vor. Auf Basis dieser Datenlage konnten sie 
auch den Informationspflichten gegenüber dem Parlament und inter­
nationalen Meldepflichten nicht in qualitativ angemessener Weise 
nachkommen. 

Die Vergabeprozesse der beiden Ressorts waren nicht bewusst unter 
Gesichtspunkten des Internen Kontrollsystems (lKS) konzipiert, 
allerdings lagen wesentliche IKS-relevante Elemente, wie Zuständig­
keitsfestlegungen sowie Festlegungen ZU den Prozessabläufen, vor. 

Vom RH überprüfte Einzelfälle zeigten, dass eine wesentliche, die 
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit potenziell beein­
trächtigende Schwachstelle bei Direktvergaben in fehlenden Preis­
recherchen bzw. der Nicht-Einholung von Vergleichsangeboten lag. 

15 
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Insgesamt gewährleisten Direktvergaben Wettbewerb und Transpa­
renz in deutlich geringerem Maß als öffentliche Ausschreibungen. 
Der Prüfung der Preisangemessenheit und der Einholung von Ver­
gleicllsangeboten wie auch einem adäquaten IKS insgesamt kommt 
daher bei Direktvergaben besondere Bedeutung zu. 

Das Fehlen eines Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina 
und ihre Entwicklung über die Zeit barg ein Risiko, Fehlentwick­
lungen nicht rechtzeitig ZU erkennen. 

Ziel der Querschnittsprüfung war es, für das BMVIT und BMWFW 
(bis 31. März 2014 BMWFJJ die Zweckmäßigkeit der Ausgestal­
tung und die Funktionsfähigkeit/Wirksamkeit des Internen Kont­
rollsystems (IKS) bei Direktvergaben zu beurteilen, die Stärken und 
Schwachstellen zu analysieren sowie Empfehlungen für einen Stan­
dard-Prozess zu erarbeiten. (TZ I, 25J 

Beschaffungsvolumen 

Das über die Zentral teUen abgewickelte Beschaffungsvolumen 
bewegte sich in beiden Ressorts in der gleichen Größeno rdnung 
(im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 15 bzw. 16 Mio. EUR 
pro Jah rJ . Die Beschaffungen erfolgten überwiegend über Direkt­
vergaben. Der Anteil der Direktvergaben am gesamten Vergabevo­
lumen lag 

- im BMVIT bei rd. 10 Mio. EUR pro Jahr und damit 63 % des Ver­
gabevo lumens der Zentralstelle, 

- im Wirtschaftsressort' bei rd. 11 Mio. EUR pro Jahr und damit 
73 !\b des Vergabevolumens der Zentralstelle. (TZ 2, 3J 

Direktvergaben gewährleisten Wettbewerb und Transparenz in deut­
lich geringerem Maß als öffentliche Ausschreibungen und bergen 
damit ein erhöhtes Risiko für überteuerte Beschaffungen, für Kor­
ruption und Manipulation. Gerade bei Direktvergaben kommt daher 
einem adäquaten IKS und der Prüfung der Preisangemessenheit 
besondere Bedeutung zu. (TZ 3J 

I Die Zahlen bClrcfTcn den Aufgabcn- und Budgctbcn:ich der Zentralstclh: des dama ­
ligen BMWFJ lUG 25. J3. 401. 
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Internes Kontrollsystem bei Direletvergaben 

Die beiden überprüften Ressorts beschafften nur einen geringen Teil 
der von ihnen benötigten Waren und Dien tleistungen über die BBG, 
gleichzeitig ergaben sich aber keine Hinweise auf eine unrechtmä­
ßige Nicht- Inanspruchnahme der BBG durch die Ressorts, weil es 
sich um nicht von der BBG angebotene Leistungen handelte (z.B. 
Studienaufträge, Beratungsaufträge). (TZ 3, B, 15) 

Beschaffungscontrolling und Datenqualität 

Das BMVIT und das Wirtschaftsressort erfassten BeschaITungen nicht 
systematisch; damit fehlte eine ressorteinheitliche und automati­
siert abrufbare Übersicht über Beschaffungen (sowie deren Katego­
risierung). Damit fehlte auch eine entsprechende Datengrundlage 
für ein ressortweites Beschaffungscontrolling. Den Ressorts war e 
sohin nicht möglich, die Entwicklung ihres Beschaffungsverhaltens 
zu verfolgen und entsprechend zu steuern. Ein ressortweites Cont­
rolling des Be chaffungswesens war unverzichtbar, um in diesem 
Bereich Transparenz, Effizienz und Wirkungsorientierung sicher­
zustellen. (TZ 4) 

Die Ressorts konnten auf Basis der zur Zeit der Gebarungsüber­
prüfung bestehenden Datenlage weder ihren Informationspnich­
ten gegenüber dem Parlament noch internationalen Meldepnichlen 
(gegenüber der Europäischen Kommission bzw. wrO) in qualitativ 
angemessener Weise nachkommen. Der Mangel an zuverlässigen 
Daten und der fehlende Überblick über das Volumen waren seit Jah­
ren bekannt und diskutiert. Die nachträgliche Recherche von nicht 
standardisiert erfassten Beschaffungsdaten erwies sich einerseits 
als besonders fehleranfällig und war andererseits mit einem hohen 
Verwaltungsaufwand verbunden. (TZ 5) 

Risiken bei Direktvergaben 

Voraussetzung und zentrales Element des IKS ist die IdentifIkation 
und Beurteilung aUni.lliger Risiken. Weder das BMVIT noch das Wirt­
schaftsressort hatte Risikoanalysen durchgeführt, um Risiken von 
Beschaffungsvorgängen systematisch zu erfassen und in der Pro­
zessgestaltung entsprechend berücksichtigen und steuern zu können . 
Ein wesentliches Risiko im Bereich der Vergaben teilte die dezen­
tralisierte Form der Abwicklung in Kombination mit dem Fehlen 
eines ressortweiten Be chaffungscontrollings dar. Das Fehlen eines 
Gesamtüberblicks über die Beschaffungsvolumina und ihre Ent­
wicklung je Organisalionseinheit, Leistungskategorie/Produktgrup-

17 
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pen und Auftragnehmer über die Zeit barg das Risiko, Fehlentwick­
lungen nicht rechtzeitig zu erkennen. (TZ 6) 

IKS-relevante gesetzliche Vorgaben 

Die Schwellenwerteverordnung 2009 des BKA erweiterte die Mög­
lichkeit für Beschaffungen über Direktvergaben, indem sie die 
Schwelle für Direktvergaben ohne vorherige Bekanntmachung von 
40.000 EUR auf 100.000 EUR anhob. Seit 2010 verlängerte das BKA 
die Geltung der erhöhten Schwelle jeweils um ein Jahr: zuletzt bis 
) I. Dezember 2014. Die Vorteile von Direktvergaben lagen in der 
Einfachheit des Verfahrens und der damit verbundenen Minimie­
rung der Verfahrenskosten. (TZ 7) 

Da im form freien Verfahren der Direktvergabe Bekanntmachungen 
fehlen, der Rechtsschutz stark eingeschränkt ist und kein echter 
Wettbewerb über die günstigsten Konditionen stattftndet, kommt 
einem funktionierenden IKS bei Direktvergaben eine besondere 
Bedeurung zu. (TZ 7) 

Grundlegende IKS-relevante Themen der Funktionstrennung (Tren­
nung von anordnenden und ausführenden Organen im Gebarungs­
vollzug) sowie der Enthaltung von der Ausübung des Amtes im Fall 
der Befangenheit waren auf gesetzlicher Ebene klargestellt. (TZ 9) 

Interne Vorgaben zu Organisation und Prozess der (Direkt)Vergaben 

Im BMVIT und im Wirtschaftsressort war keine zentrale Beschaf­
fungsabteilung eingerichtet, die Vergabeverfahren für das gesamte 
Ressort abwickelte. Beschaffungen erfolgten in beiden Ressorts 
grundsätzlich dezenITal über die jeweils fachlich zuständigen Abtei­
lungen. (TZ 11) 

Die Vergabeprozesse der beiden Ressorts waren nicht bewu st unter 
IKS-Gesichtspunkten konzipiert, enthielten jedoch wesentliche IKS­
relevante Elemente, wie Zuständigkeitsfestlegungen sowie Festle­
gungen zu den Prozessabläufen und zur finanziellen Bedeckung 
sowie Dokumentationsverpflichrungen. (TZ 10) 
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Internes Kontrollsystem bei Di rektvergaben 

Um die Prozesse im Sinne eines stringenten IKS abzusichern. bestand 
in folgenden Bereichen Verbesserungspotenzial: 

- Kontrollschritte bzw. Funktionstrennungen fiir sensible Entschei­
dungen: 

Die grundsätzlich dezentrale Beschaffungsorganisation der bei ­
den Res orts hatte zur Folge. dass keine systematische organi­
satorische und funktionale Trennung zwischen Bedarfsanforde­
rung. Bestellung und Leistungsabnahme gegeben war. Elemente 
der Kontrolle stellten die Mitbefassungen anderer Organisalions­
einheiten vor Genehmigung und in besondere die Jahres-Pla­
nung im Wirtschaftsressort (Planung im Rahmen des Arbeits ­
und Budgetprogramms) da.r. Ingesamt waren die Elemente der 
Funktionstrennung im Wirtschaftsressort stärker ausgeprägt al 
im BMVIT. jedoch lag allen genannten Elementen in der Regel 
nicht der Anspruch einer klaren Trennung von Verantwortungen 
im Sinne des IKS zugrunde. (TZ 11) 

- Belragsgrenze fiir Genehmigung von Beschaffungen durch Abtei­
lungsleiter: 

Die Genehmigungsgrenze lag im BMVIT fiir Abteilungsleiter fast 
3-mal so hoch wie im Wirtschaftsressort (BMVIT: 100.000 EUR. 
Wirtschaftsressort: 35.000 EUR). (TZ 11) 

- Planungsprozess: 

Ein strukturierter ressortweiter Planungsprozess war es enziell 
fiir einen zweckmäßigen und geordneten Budgetein atz sowie 
als Element einer kritischen Bedarfsprüfung von Beschaffungen; 
dies sowohl hinsichtlich der Prüfung der Notwendigkeit einer 
externen Beauftragung wie auch hin ich tI ich der Abstimmung 
von Aufträgen zwischen den Organisationseinheiten. Das BMVTf 
verfUgte über einen deutlich weniger formalisierten Jahres-Pla­
nungsproze s als das Wirtschaftsressort; im Gegensatz zum Wirt­
schaftsressort erfolgte keine Zusammenfassung der Projekte in 
eine Gesamtübersicht und insbesondere auch keine ftirmliche 
Genehmigung der Planung durch die Ressortspitze. (TZ 12) 
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- Einholung von Vergleichsangeboten/Preisangemessenheitsprü­
fung: 

Trotz der 2009 erfolgten Anhebung des Schwellen werts für 
Direktvergaben von 40.000 EUR auf 100.000 EUR hatten BMVIT 
und Wirt chaftsressort keine ressortweilen Regelungen betref­
fend Preisrecherchen/Einholung von Vergleichsangebolen getrof­
fen. (TZ 13) 

- Standardisierung der Abläufe/Muslerwerkverträge: 

Die Standardisierung der Beschaffungsprozesse und Werkver­
träge stellt ein wesentliches Element zur Sicherstellung recht­
mäßiger und zweckmäßiger Abläufe dar. Musterwerkverträge 
und Allgemeine Vertragsbedingungen waren wichtige Hilfestei­
lungen. um eine effiziente und gleichmäßige Gestaltung der Ver­
träge des Bundes zu unterstützen und die Rechtspo irion des 
Bundes adäquat abzusichern. In beiden Ressorts war - im Sinne 
der Optimierung des Ressourceneinsatzes und der Reduzierung 
möglicher Fehler - ein Potenzial für weitere Standardisierung 
gegeben. (TZ 13) 

Das BMF hatte entgegen der ursprünglichen Intention den für 
den Bund geltenden Musterwerkvertrag für geistige Arbeitsleis­
tungen seit dem Jahr 2003 nicht mehr akrualisiert; es fehlten 
wichtige Vertragsinhalte. wie Festlegungen über nachträgliche 
Vertragsänderungen. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
sowie die Festlegung der Gültigkeit der Leistungsvereinbarung 
auch im Fall der Nichtigkeit einzelner Nebenbestimmungen (sal­
vatorische Klausel). Das BMVIT hatte den Musterwerkvertrag wie 
auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen des BMF wiederholt 
überarbeitet und aktualisiert; im Wirtschaflsressort stand noch 
der .Musterwerkvertrag des BMF für geistige Arbeitsleistungen 
samt Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)" in Verwendung. 
(TZ 13) 

- Information der Mitarbeiter: 

Im Unterschied zum BMVIT stellte das Wirtschaflsressort im 
Intranet gut strukturiert und leicht auffindbar für die Bediens­
teten die für Vergaben relevanten res ortinternen Vorgaben und 
rechtlichen Informationen zur Verfügung. (TZ 14) 
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Internes Kontrollsystem bei Direlctvergaben 

- Dokumentation: 

Ein rascher Überblick über den gesamten Beschaffungsvorgang 
einschließlich Zahlungsvorgang war durch die Dokumentation in 
zwei getrennten Systemen (ELAK und HV-SAPl. die keine (oder 
nur eine begrenzte) automatisierte Abstimmung ermöglichten, 
erschwert. Die Nicht-Vernetzung der beiden Systeme erhöhte 
das Fehlerri iko und erschwerte die prürungstätigkeit. da ein 
Sachverhalt in zwei getrennten Systemen nachverfolgt werden 
musste. (TZ 13) 

- IKS- Berichterstattung: 

Eine standardisierte Kontrolle und Berichterstattung betTeffend 
den IKS-Statu erfolgte in keinem der beiden Ressorts. (TZ 10) 

Abwicklung der Direktvergaben in der Praxis 

Der RH untersuchte anhand von 32 Beispielsfallen mit einem Auf­
tragsvolumen von gesamt 1,86 Mio. EUR, inwieweit die überprüf­
ten Ressorts die LKS-relevanten Vorgaben tatsächlich einhielten. 
Die Abwicklung von Direktvergaben erfolgte grundsätzlich geordnet 
(Einhaltung der internen Verfahrensvorgaben wie Genehmigungs­
zuständigkeiten. Sicherstellung der fmanziellen Bedeckung). (TZ 15) 

Schwachstellen, die geeignet waren, die Sparsamkeit. Wirtschaft­
lichkeit und Zweckmäßigkeit zu beeinträchtigen, zeigten sich in fol­
genden Bereichen: 

- Mängel in der Dokumentation, insbesondere Verzögerungen und 
Lücken in der Veraktung wichtiger Dokumente (z.B. von unter­
schriebenen Verträgen. erbrachten Leistungen. Rechnungen) 
waren geeignet. die Nachvollziehbarkeit. Überprüfbarkeit und 
insbesondere die Sicherung der re htlichen Position des Bundes 
im Streitfall zu beeinträchtigen. (TZ 16) 

- Mängel in der Nachvollziehbarkeit des Bedarfs und Nutzens der 
beauftragten Leistung für das Ressort. (TZ 17) 

- Häufiges Fehlen von Vergleichsangeboten. so dass die Preisange­
messenheit und BestbieterquaJität nichl ausreichend gewährleistet 
waren. Durch die Nicht-Einholung von Vergleichsangeboten ver­
zichtet der öffentliche Auftraggeber darauf. die (möglicherweise 
noch unbekannte) wirtschaftlichste Lösung zu fmden. (TZ 19.20) 
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In einem Einzelfall betrefTend eine Rahmenvereinbarung zu Bild­
schirmbrillen für Mitarbeiter verlängerte da BMVIT einen Ver­
trag ohne Einholung aktueller Preisvergleiche, mit dem Ergebnis, 
dass es für Gläser vergleichbarer Qualität mehr als den 2,5-
fachen Preis gegenüber dem Vertrag des Wirts haftsres orts 
zahlte. (TZ 19) 

Eine Übersch reitung der Betragsschwelle von 100.000 EUR exkJ. USt 
war bei keinem der überprüften Einzelaufträge gegeben. Festge­
stellt wurden jedoch aufeinanderfolgende Beauftragungen desselben 
Auftragnehmers mit fortlaufenden Leistungen über mehrere Jahre. 
wobei jede einzelne Bea uftragu ng jeweils unter der Schwelle von 
100.000 EU R lag. (TZ 18) 

Mängel bei der Dokumentalion und di e Nicht-Einhaltung von Stan­
dardabläufen ergaben sich insbesondere bei Beauftragungen auf In i­
tiative oder im Nahbereich der Ressortspitze. Für eine angemessene 
Compliance- und Kontrollkultur ist essenziell. dass auch die Res­
sortspitze inhaltliche und ablauftechnische Vorgaben mitbedenkt. 
(TZ 21, 22) 

Der Internen Revision kommt aufgrund ihres Detaileinblicks in die 
Abläufe des Ressorts bei der Kontrolle und Berichters tattung betref­
fend den IKS-Status de Res orts eine bedeutende Rolle zu. Umfas­
sende IKS- Prüfungen wie auch systematisch konzipierte. regelmä­
ßige nachprüfende Kontrollen von Beschaffungsprozessen (von der 
Bedarfsprüfu ng über di e Vergabe bis hin zur Überprüfung der zweck­
mäßigen Verwendung der beschafften Waren und Dienstleistungen) 
hatten die Internen Revisionen des BMVIT und des Wirtschafts­
ressorts in den letzten fünf Jahren (2009 bis Anfang 20t 4) nicht 
durchgeführt. (TZ 24) 

Ein stri ngentes IKS bei Direktvergaben muss zusammenfassend fol­
gende Vorgaben und Prozessschritte beachten: (TZ 25) 
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Wesentliche IKS-Elemente bei (Direkt)Vergaben 

aktenmäßige Dokumentation aller wesentlichen Schritte und der Entscheidungsgründe 
klare Genehmigungszuständigkeiten für: 

Genehmigung des Projekts 
Ve rtr ag sunterzeichn u n g 
Leistungsabnahme 
Zahlungsanweisung 
Auszahlung 

Beachtung von Unvereinbarkeiten/Befangenheiten gemäß BOG und BHV 

5cllrItt: Planung 

Bedarfsanmeldung und - begründung 
Prüfung der Beschaffungsmöglichkeit/-pflicht über die BBG 
Abschätzung des Anschaffungswerts 
Klärung der budgetären Bedeckung und Mittelbindung in HV- SAP 
Klärung des adäquaten Vergabeverfahrens (insbesondere unter Beachtung des Verbots des 
Aufsplittens des Auftragswerts von zusammengehörigen oder gleichartigen Leistungen) 
bei Direktvergaben besonderes Augenmerk auf: 

Markterkundung: geeignete Anbieter 
Preisangemessenheitsprüfung: insbesondere durch Einholung von Vergleichsangeboten 

Genehmigung des Projekts ---5cIIrItt: Vlrtrlpabscllluss 

Auswahl des Auftragnehmers: 
Gewährleistung von Eignung (Fachkunde, Leistungsfähigkeit. Zuverlässigkeit) und 
Bestbieterqualität 
Auftragserteilung mit schriftlichem Vertrag: 
- klare Leistungsbeschreibung 
- klare Leistungsfristen 
- Verwendung von standardisierten Musterverträgen, Mitvereinbarung standardisierter AVB; 

Klärung u.a. : anzuwendendes Recht, Gerichtsstandort, Nutzungsrechte, Leistungsstörungen, 
Haftung, Pönalen, fragen der Teilnichtigkeit 

(Funktionstrennung: Entscheidungen im Beschaffungsprozess nicht ausschließlich in der Hand einer 
Person/einer Sub-Organisationseinheit) ---5cllrItt: Letstu .... buh_ und Alnchnung 

Leistungsabnahme 
- Prüfung und Bestätigung der vertragsgemäßen Leistungserbringung 
Zahlungsanordnung 
- Einhaltung der Zahlungsfristen 
- Ausnützung Skonti 
Auszahlung (FunktIonstrennung: anordnende und ausführende Organe im Gebarungsvollzug 
§ 5 BHG 2013 bzw. § 3 BHV 2013) 

einheitliche Erfassung von Beschaffungsvorgängen, die eine automatisierte Auswertung ermöglicht; 
standardisiertes ressortweites Controlling der Beschaffungsvorgänge 

in regelmäßigen Abständen systematische Überprüfungen von Vergabevorgängen, mit dem Ziel, 
allfällige Schwach,tellen und Fehlentwicklungen zeitnah zu identifizieren 

Quelle: Zusamm~n5tellung RH auf Basis der Feststellungen der Gebarungsüberprüfung 
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Kenndaten Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

Bundesvergabegesetz 

Schwellenwerteverordnung 

Bundeshaushalts­
verordnung 

Bundesmtnistertengesetz 

Bundesbeschaffung­
GmbH-Gesetz 

Bundesrechenzentrum­
gesetz 

24 

Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz 2006 
- BVergG 2006), BGBl. I Nr. 17/ 2006 Ld .g.F. 

Verordnung des Bundeskanzlers betreffend die Anpassung von im 
Bundesvergabegesetz 2006 festgesetzten Schwellenwerten 
Schwellenwerteverordnung 2009, BGBl. II Nr. 125/2009, verlängert durch 
BGBL 11 Nr. 455/2010 sowie BGBl. 11 Nr. 433/2011 
Schwellenwerteverordnung 2012: BGBL 11 Nr. 95/2012; Änderung mit 
BGBL 11 Nr. 262/2013 

Verordnung des Bundesministers für finanzen über die Durchführung des 
Bundeshaushaltsgesetzes 
- bis 31.12.2012: Bundeshaushaltsverordnung 2009 - BHV 2009 i.d.F. 

BGBl. U Nr. 489/ 2008, aufgehoben durch BGBL 11 Hr. 266/2010 
- seit 1.1.2013: Bundeshaushaltsverordnung 2013 - BHV 2013, BGBL 1I 

Nr. 266/ 2010 

Bundesministeriengesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die 
Einrichtung der Bundesministerien - Bundesministeriengesetz 1986 - BMG , 
BGBL Nr. 76/ 1986 i.d.g.F. 

Bundesgesetz über die Errichtung einer Bundesbeschaffung Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung (BB-GmbH-G), 8GBL I Nr. 39/ 2001 i.d.g.F. 

Bundesgesetz über die Bundesrechenzentrum GmbH, BGBL Nr. 757/1996 
i.d .g.F. 

Rahmenbedingungen in den Zentralstellen: insbesondere Genehmigungs­
und Prozessvorgaben 

BMVIT WIrtschaftsressort 
- Geschäftseinteilung 
- Geschäftsordnung 
- Revisionsordnung 
- ELAK-Organisationshandbuch 

- Geschäfts- und Personaleinteilung 
- Geschäftsordnung 
- Revisionsordnung 
- ELAK- Organisationshandbuch 
- Rundschreiben zum Arbeits- und 

Budget-Programm 
- Handbuch für die Zusammenarbeit 

zwischen dem Bereich Budget und 
Administration sowie anderen 
Organisationseinheiten 

- Leitfaden für hrauszahlung 
- Verhaltenskodex 
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Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

Kenndaten Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

- .... 
BMVIT Wirtschaftsressort t 

(UG 34, 41) (UG 25, 33, 40) 

Durchschnitt pro Jahr im Zeitraum 2011 - 2013 

in /oIio. EUR Anzahl in /oIio. EUR Anzahl 

Gesamtausgaben Ressort 3.189 6.941 

davon 

Beschaffungen Ressort 21 71 

nur Zentralstelle2 16 15 

davon 

Beschaffungen über die 7 11 BBG 

nur Zentralstelle2 4 2 

Vergaben durch Ressort 15 3.017 59 6.350 selbst 

nur Zentralstelle2 12 2.411 13 2.294 

davon 

Direktvergaben1 12 2.965 32 6.018 

nur Zentralstelle2 10 2.385 11 2.286 

O,e Zahlen betreffen den Aufgaben- und Budgetbereich des damaligen BMWFJ (UG 25. 33. 40). 
2 ohne nachgeordnete Dienststellen 

inklusive allfilIiger Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter 

OueUen: Bundesrechnungsabschlüsse 2011 bis 2013; Fragebogenbeantwortung BMVIl und Wirtschaftsressort; Zusammenstellung RH 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bund 2015/6 

1 (I) Der RH überprürte von November 20\3 bis März 2014 die Geba­
rung des BMVIT und des BMWFW2 hinsichtlich des Internen Kontroll ­
systems (l KS) bei Direktvergaben. Im Zuge der Gebarungsüberprüfung 
machte der RH auch prürungsrelevante Feststellungen im Wirkungs­
bereich des BKA und de BMF. 

Ziele der Querschnillsprüfung waren 

- die Beurtei lu ng der Zweckmäßigkeit der Ausgesta ltung sowie der 
Funktio nsrahigkeit und Wirksamkeil des IKS ; 

- die Analyse von Slärken und Schwac hstellen der bestehenden Sys­
teme. 

;z DIe' Geobarungsu1xrprilrung vor On rand Im damaligen BMWFJ statt. ~il M rz 2014 
war das für Wiruchaft zustlindlge' R~n das BMWFW. Im Bt"richt wird cinfachhrlt5 
halbtor di(' Batichnung ~Win5Chansrnson~ v(,I'W('nd('t. 
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Prüfungsablauf und -gegenstand 

26 

Die Schwerpunkte der Prüfung lagen auf: 

Teil I (TZ 2 bis 5) : 

- Gebarungsvolumen der Direktvergaben: 

- Controlling bei Direktvergaben (Datenqualität): 

Teil 11 erz 6 bis 24) : 

- typische Risiken bei Direktvergaben; 

- Vergabeprozesse. Vernntwortungen und Kontrollen : Vorgaben und 

Vergabeprnxis. 

Die Prüfung betraf die Prozessabwicklung einschließlich der Zahlungs­

anordnungen im BMVIT und Wirtschaftsressort. Die über die Buch­
haltungsagentur des Bundes durchgeführten Zahlungsvorgänge waren 
nicht Gegenstand dieser Prüfung. 

Auf Basis der Erfahrungen der Prüfung erarbeitete der RH - insbe­
sondere zur Frage. welche Maßnahmen zur Reduzierung von Risiken 

geeignet erscheinen - Empfehlungen für einen IKS- konformen Stan­
dard - Prozess bei (Direkt)Vergaben [Teil 111 - TZ 25) . 

Der überprüfte Zeitrnum umfasste im Wesentlichen den Zeitraum 2011 

bis Anfang 2014. 

(2) Zu dem im November 2014 übermittelten Prüfungsergebnis nah­

men das BMWFW im Februar 2015 und das BMVIT im März 2015 
Stellung: das BMF und das BKA nahmen im Februar 2015 zu den sie 

betrefTenden Teilen des PrüFungsergebnisses Stellung (Empfehlungen 
der TZ 4 und 5 und für das BMF auch der TZ 13). Der RH erstattete 

seine Gegenäußerungen im April 2015. 
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Beschaffungsvolumen 

Beschaffungsvolumen 

der öffentlichen Hand 

Beschaffungsvolumen 
des BMVIT und des 

Wirtschaftsressorts 

Bund 2015/6 

Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

TEIL I 

INFORMATIONSBASIS: BESCHAFFUNGSVOLUMEN, 
BESCHAFFUNGSCONTROLLING UND DATEN QUALITÄT 

2 Die Beschaffungen der öffentlichen Hand stehen regel mäßig im Fokus 

nationaler und internationaler Anfragen und Erhebungen (siehe TZ 5). 

Eine im Jahr 2010 veröffentlichte Studie zur innovationsf<irdernden 

öffentlichen Beschaffung in Österreich (Auftraggeber Winschaftsres­

son) beziffene da Volumen der gesamten öffentlichen Beschaffung ein­
schließlich öffentlicher Unternehmen - wie ÖBB, Bundesimmobilien­
gesellschaft m.b.H. (BIG), ASFINAG, Verbund AG, Telekom Austria AG. 
Ö terreichische Po t AG - rur da Jahr 2008 mit rd. 40,1 Mrd . EUR. 

Dabei entfielen rd. 40 'lb des gesamten öffentlichen Beschaffungsvo­
lumens auf den Sektor Staat, rd. 60'lb auf öffentliche Unternehmen. 

Daten der Volkswinschaftlichen Gesamtrechnung) zeigten, dass beim 
Bund im engeren Sinn (insbesondere Bund ohne öffentliche Unter­

nehmen und ohne ausgegliedene Bundeseinheiten) Beschaffungen in 
der Höhe von jährlich etwa 3,8 Mrd. EUR (Daten der Jahre 20 10 bis 
2012) anfielen . 

3.1 (I) Ein ressonweiter Überblick über das Beschaffungsvolumen bestand 

weder im BMVIT noch im Winschaftsresson (siehe TZ 4). Um eine Über­

sicht über das Beschaffungsverhalten der bei den Ressons zu erlangen. 
erhob der RH im Rahmen eines Fragebogens Daten über das Be chaf­

fungsvolumen sowie über die Anzahl an durchgeruhnen Vergaben . 

) Erstdlt von der tattsllk. Aus!na. dlC' dabei folgC'ndC' Positionen btrtidSlchtlgtC': 
- VorlC'istungC'n {WC'n drT Im Produkuonsprouss vC'rbrauchlC'n, vc:rartxl1C'lC'n odC'T umg('­

wanddlC'n Wart" und DiC'nslldslUngrn. 1.B. Ausga~" rur WrrklC'lstungt'n. genng 
wrnigt' WinschaftsgOtC'T. lostandhahung von Gtbäuden und Kfz. LizrnzgtbUhrrn, 
EnrrgiC'brzüge, Buroausstaltung. LrbfnsmlttC'l. abrr auch rUT MIt"'tn(PachtzlnSC'. Rri ­
Stko51en. mlhtaruch ((tnutzte' Waffen samt Ausrustung) und 

- Brunoinvt'Swiontn ~tC'hC'nd aus Brunoanlagrinvt'Stltionen IErwerb abzOghch Ver­
aufkrungen von Anlagrgulem durt'h gebletsan5ässlge Produzrnt~n. z.B. rur StnBtn­
bauten, ErsalZteil~. stlbsteßtellte Software. ~timmte Ausgaben rur Zw('('ke des ßun­
dt:Sh«rf'S). VOrT3lsvt"ränderungen und Nettozugang an Wen,Sachen Inichtflnanzidle 
VennögensgOter. dIe primär als Wenanlage du~nen und ßlchl der Produktion odC'r dC'm 
Konsum, und nonnalcrweise lhn:n phYSIS<'hC'n Wen erhalten. LB. Kunstank~urc). 

Nicht bertickslchtigt wurden Arbeltnehmerenlgelte. Produktions und Imponabgaben. 
Subventionen. Venn gt~lßk.ommtn, Einltommtn- und Vtnnogrnssteuem, monrlart" 
Sozialleistungen, soziale Sachleistungen. Vennögenstnnsfers und sonstige laufC'nde 
Transftrs sowie der Ntltozugang an mchtproduzienen Vermögensgulem. 
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Die rolgende Tabelle gibt einen Überbl ick über das BeschaFfungsvo­
lumen auf Basis der Abfragen des RH : 

Tabelle 1: Beschaffungen des BMVIT und des Wirtschaftsressorts1 - Übersicht Volumina 
und Anzahl (Jahre 2011 - 2013) 

BMVIT WIrtschaftsressortI 
(UG 34, 41) (UG 25, 33. 40) 

Durchschnitt pro Jahr Im Zeitraum 2011 - 2013 

in Mio. EUR Anzahl in Mio. EUR Anzahl 

Gesamtausgaben Ressort 3.189 6.941 

davon 

Beschaffungen Ressort 21 71 

nur Zentralstellez 16 15 

davon 

Beschaffungen über die BBG 7 11 

nur Zentralstelle2 4 2 

Vergaben durch Ressort selbst 15 3.017 59 6.350 

nur Zentralstelle2 12 2.411 13 2.294 

davon 

DIrektvergaben' 12 2.965 32 6.018 

nur Zentralstelle2 10 2.385 11 2.286 

Oie Zahlen betreffen den Aufgaben- und Budgetbereich des damaligen BMWFJ (UG 2~. 33. (0). 
2 ohne nachgeordnete Dienststelten 
3 inklusive allfäUiger Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter 

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse 2011 bis 2013; Fragebogenbeantwortung BMVlT und Wirtschaftsressort: Zusammenstellung RH 

28 

Die Tabelle zeigt: 

- Das Beschaffu ngsvolumen des Wittschaftsressorts4 war deutli ch 
höher als jenes des BMYIT (nahezu das 3,5-Fachc); rd . 80 % des 
BeschaFfungsvolumens des Wirt5cha fts ressort5 waren den nach­
geordneten Dienststellen im Wirt5chaftsressort, insbesondere der 
Burghauptmannschaft Österreich und dem Bundesamt für Eich­
und Vermessungswesen, zuzuordnen . 

- Die beiden Ressorts insgesamt und die beiden ZentralstelIen im 
Besonderen beschafften nur einen geringen Teil der von ihnen 
benötigten Waren und Dienstleistungen über die Bundesbeschaf­
fung GmbH (BBG ): 

BMVlT: 33 % des Beschaffungsvolumens (ZentraIslelle 25 %), 

4 Die Zahlen betreffen den Aufgabcn- und Budgctbcrcich des damaligt:n BMWF J {VG 25, 

3J. 401. 
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Winschaftsressons: 15 Ilb des BeschafTungsvolumens (Zentral­
steIle 13 Ilb). 

Der niedrige prozentuelle Anteil an Beschaffung volumen über die 
BBG erkJän sich dadurch. dass einige Kategorien von Be chaf­
fungen. die nicht über die BBG abgerufen werden können. wie 
etwa Bauleistungen. besonders hohe Vergabevolumina aufweisen. 

- Die beiden Ressons insgesamt und die beiden ZentralstelIen im 
Besonderen beschafTten einen großen Teil der von ihnen benötig­
ten Waren und Dienstleistungen über Direktvergaben: 

BMVIT: 57 Ilb de Beschaffungsvolumens (Zentralstelle 63 Ilb). 

Winschaftsresson6 : 45 Ilb des BeschafTungsvolumens (Zentral­
steIle 73 Ilb). 

(2) Die folgende Abbildung schlüssel! die BeschafTungen der - im Rah­
men dieser Gcbarungsüberprüfung primär überprüften - Zentralstel­
Ien grafIsch näher auf: 

Abbildung 1: Beschaffungen der Zen tra lstelI en des BMVIT und des Wirtschaftsressorts 
(Durchschn itt 2011 - 2013) 
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BMVIT Wirtschaftsressort 1 

sonstige Beschaffungen 
der Zentralstelle 

• Beschaffungen uber B8G 
• Ouektvergaben 

betrifft Aufgaben- und Budgetbereich der Zentralstelle des damaligen BMWFJ (UG 25. 33. 40) 

Quellen: Fragebogenbeantwortung BMVIT und Wirtschaftsressort im Rahmen der Gebarungsuberprufung; ZusammensteUung RH 

\ Di~ l .. hltn betrrfTrn den Aufga~n- und Budgetbertlch dö damaligen BMWFJ rUG 15. 
JJ.401. 

fi Die: Zahlr" bC'trrfTrn den Aufgabcn- und Budg(,lbc~ich da damaligen BMWFJ lUG 25. 

Bund 2015/6 
J3. 401. 
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Für die ZentralstelIen zeigte sich: 

R 
H 

- Das über die ZentralstelIen abgewickelte Beschaffungsvolumen 
bewegte sich in beiden Re ons in der gleichen Größenordnung; 
durchschnittlich7 waren e : 

- im BMVlT rd. 16 Mio. EUR pro Jahr, 

- im Winschaftsressort8 rd . 15 Mio. EUR pro Jahr. 

- Die Be chafTungen der ZentralstelIen erfolgten überwiegend über 
Direktvergaben. 

Der Anteil der Direktvergaben am gesamten Vergabevolumen lag 

- im BMVrr bei rd. 10 Mio. EUR pro Jahr und damit 63 'lb des Ver­

gabevolumens der Zentralstelle. 

- im Winschaftsressort9 bei rd. 11 Mio. EUR pro Jahr und damit 

73 'lb des Vergabevolumens der Zentralstelle. 

Gemessen an der Anzahl an Vergaben war die Bedeutung der Direkt­

vergaben Rir die ZentralstelIen noch deutlicher: In beiden Ressorts 
erfolgten zwischen 70 'lb und 86 'lb der Beschaffungsvorgänge über 
Direktvergaben. 

3.2 (I) Der RH krili ierte das Fehlen eines ressortweilen Überblicks über die 

BeschafTungsvolumina und ihre Entwicklung je Organisationseinheit, 
Leistungskategorie/Produktgruppe und Auftragnehmer (siehe auch TZ 4). 

(2) Die Gebarungsüberprüfung zeigte, das die beiden Ressons Waren 

und Dienstleisrungen überwiegend minels Direktvergaben beschafften. 

Der RH wies darauf hin. dass Direkrvergaben Wettbewerb und Trans­

parenz in deutlich geringerem Maß gewährleisten als öffentliche Aus­
schreibungen und damit ein erhöhtes Risiko Rir überteuerte Beschaf­
fungen, für Korruption und Manipulation bergen (siehe auch TZ 6). 

1 Durchschnall O~r dir Jahre- 2011 bis 201 ] 

• Dir Zahl bctriffi den Aufgabc:n- und Budgt'llK'reich der ZtntralSltll(' des damaligen 
BMWFJ lUG 25. JJ. 40). 

9 Di(' 7ahl('n bfolrtfftn den Aufgaix'n- und Budgetlxrtlch dC'r ZenllOll5ldl(' dts damali · 

gon BMWFJ lUG 25. JJ. 40). 
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Der RH hielt fcst, da damit gerade bei Direktvergaben einem adä­
quaten IKS bcsondere Bedeutung zukommt und betonte die Wichtig­
keit der Prüfung der Preisangemessenheit (siehe TZ 13, 19). 

Beschaffungscontrolling und Datenqualität 

Beschaffungs­
controlling 

Bund 2015/6 

4.1 Die vom RH abgefragten Daten über das Beschaffungsvolumen und die 
Anzahl an Vergaben (siehe TZ 3, Tabelle I) waren im BMVIT und im 

Wirtschaftsressort nicht ressortweit automatisiert abrufbar; sie muss­
ten von den jeweils beschatTenden Fachabteilungen überwiegend - mit 
einem beträchtlichen Aufwand - erst erhoben oder geschätzt werden. 

In keinem der beiden Ressorts bestand ein ressortWeitcs BcschatTungs­

controlling. Die Ressorts erfassten Beschaffungen nicht systematisch und 
konnten dicse daher weder hinsichtlich des Volumens und der Anzahl 
noch hinsichtlich weiterer Kriterien - wie Vergabeart (z.B. Inhouse­

Vergaben, Direktvergaben) oder Leistungskategorie/Produktgruppe (z.B. 
Bürobedarf, Studien/Gutachten, Beratungsleistungen, ÖtTentlichkeitsar­
beit, Reparaturen/lnstandhaltungen, EDV) - standardisiert auswerten 

und die ausgewerteten Daten ftir das Controlling verwenden. 10 

An der fehlenden Gesamtübersicht über die Beschaffungen des BMVIT 
und des Wirtschaftsressorts vermochten auch folgende Instrumente 

nicht zu ändern: 

- Das Wirt chaftsressort verfUgte mit dem Arbeits- und Budgetpro­
gramm (ASP) über ein PlanungslOol, das der Koordination der Vorha­

ben im Ressortbereich und einer Prioritätenreihung der finanziellen 
Millel sowie dem geordneten Budgetvollzug diente und teilweise 

auch als Controllinginstrument im Ein atz war (siehe TZ 12). 

Weiters ftihrte das Wirtschaftsressort ein Einkaufscontrolling für 
über die Amtswirtschaft stelle getätigte Ausgaben durch (Betriebs­
ausstattung, Informations- und Kommunikationstechnologie, Mie­
ten. Reinigung, Reisen) ; dieses bot durch eine Kategorisierung der 
erfassten Leistungen einen Überblick über die Ausgabenentwick­
lung in den einzelnen Einkaufskategorien und fasste die Bestel ­
lungen über die BBG zusammen. 

10 InsböondC'~ waren rnn dcn bötc:hrndc-n IT- SYSIt"ml:n rHV- AP. EJ..AKI- mangrls rtS­

soncmhc:nlichtT (bundC'SCinhculichcr) Kennzeichnung von Brschaffungsvorgängtn -
keine Auswcnungt"n möglich. um elnrn ~rblid aber das BrschaITungsvolumcn der 
Rr-ssons zu rrhahen. 
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- Das BMVIT erstellte im Rahmen seines Planungsprozesses Projekt­
begründungsbläller und ftihne ftir einzelne Organisationsbereiche 

Übersichtslisten über Werkvenräge. 

- Die BBG war aufgrund der BeschafTungscontrolling- Verordnung 
des Bunde mini ters für Finanzen 11 verpOichtet, zwecks Optimie­

rung der Einkaufsbedingungen des Bundes ein Beschaffungscont­

roll ing durchzuftihren.12 

Die genannten Instrumente der beiden Ressons waren entweder auf ein­

zelne Bereiche bzw. Sektionen eingeschränkt oder auf einzelne Beschaf­
fungsgruppen bzw. Prozessabschnine (z.B. Projektplanung ohne Berück­
sichtigung des tatsächlichen Zahlungsflusses) beschränkt; für eine 

ressonweite Gesamtübersicht und Kategorisierung von Beschaffungen 
und ein ressonweites BeschafTungscontrolling waren sie nicht konzipien. 

Das BeschafTungscontrolling der BBG war auf jene BeschafTungsvor­
gä nge beschränkt, die über die BBG abgewickelt wurden . 

4.2 Der RH kritisiene, dass in beiden überprüften Ressons eine res on­

einheitliche und automatisien abrufbare Übersicht über Be chaf­
fungen (sowie deren Kategorisierung) und damit auch eine entspre­
chende Datengrundlage für ein re onweites BeschafTungscontrolling 
fehlte. Den Ressons war es sohin nicht möglich , die Entwicklung ihres 

Beschaffungsverhaltens zu verfol gen und entsprechend zu steuern. 

Der RH erachtete ein res onweites Controlling des Beschaffungswe­
sens für unverziehtbar, um in diesem Bereich Transparenz, EfTlzienz 

und Wirkungsorientierung sicherzustellen. 

Er empfahl den beiden Res ons - und dem Bund insgesamt (insbe­
sondere dem BKA und BMF als koordinierende Stellen, TZ 5) -, zur 

Optimierung des Be chafTungswesens ein standardisienes ressonweites 
Controlling einzurichten, das eine Planung, Steuerung und Kontrolle 
innerhalb de jeweiligen Ressons auf Ebene einzelner BeschafTungs­

gruppen zulässt. Dabei wäre(n) 

" BGBI. 11 Nr. 398/2003 I.d.F. BGBI. 11 Nr. 359/2008 

11 Dabei waren - grghwert nach einzelnen BcschafTungsgruppcn (z.B. Sortwarc. G('bäu· 
dc!xwachung. Reinigung. Pcrsonenlransportr) - insbnondtrt das B~harrung.svo­

lumen und Einsparungen Ixi dcn Einkäufen darzustrlltn. Dir 8~hafTungsconlrol­
ling-Vtrordnung sah als Instrumente drs BnchafTungscontrollings Soll- Ist-Vrrglcicht'. 
Abw('ichungsanaly~n. Progno~n. ZtllrtihtnvergltlCht, Lristungsstatistii,tn. Kenn ­
zahlrn zur Darstellung der WiruchafihchkCIl von Ltistungrn und du Oualität von Ltis­
tungtn SOWlt - softm tntspn:t:htndt Dattn vo rhanden smd - Vtrglricht mit andt­
rtn Brschaffungssttlltn dtr Bundrsvc:rwaltung vor. 
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- eine für alle Bundesdienststellen verbindliche und einheitliche Erfas­
sung von BcschafTungsvorgängen nach klar defInierten Kriterien 

festzulegen ( iehe TZ 5): 

- Kennzeichnungen vorzusehen. die eine automatisierte Auswertung 
hinsichtlich bestehender bzw. zukünftiger Meldepnichten (insbeson­

dere betretTend innovative BeschatTungen. wrO- Übereinkommen 
und Vergabejahresberichte der Europäischen Kommission - siehe 

TZ 5) ermöglichen: 

- Abfragen des BeschatTungsvolumens zu ermöglichen. nämlich 

- nach Vergabeanen (z.B. Direktvergabe. Inhouse- Vergabe). 

- nach vordeftnienen Leistungskategorien/ Produktgruppen (z.B. 

Bürobedarf, Studien/Gutachten. Beratungsleistungen. ÖtTentlich­
keit arbeit. Reparaturen/lnstandhaltungen. EDV) sowie 

- nach Auftragnehmern. insbesondere um Aufnilligkeiten im Bereich 
der Direktvergabe - wie oftmalige Vergaben an ein - und densel­
ben Auftragnehmer - aufzuzeigen (siehe dazu auch Bericht des 
RH, .Generalsanierung und Erweiterung des Museums für zeit­

genössi ehe Kunst (21er Haus)", Reihe Bund 2014/6. TZ 23) ; 

- ein Controlling zu gewährleisten. das Entwicklungen über mehrere 
Jahre hinweg transparent und vergleichbar macht; 

- die bestehenden rr -Systeme (insbesondere HV- SAP) als Basis für 

das BeschatTung controlling zu nutzen . 

4.3 (J) Das BKA bestätigte in seiner Stellungnahme die Ansicht des RH. 
dass die Erhebung von zuverlässigen und strukturierten Daten über 

das Besdlaffungsvolumell eillell widuigell Beitrag zu eillem JUllktio­
lIierenden ulld transpareIlIen BeschajJung wesen darstelle. 

(2) Auch das BMF erachtete in seiner Stellungnahme ein einheit­
liches BeschajJungscontrolling im Sinne der Ausfohrungen des RH 
for wünschenswert. 

(3) Laut Stellungnahme des Wirtschaflsres ort habe e - in Ennan ­

ge/ung eines bundeseinheitlichen BeschajJungscontrollings - seit meh ­
rere/I JahreIl ein interne EinkauJscolllrolling (für wiederkehrende 
Be dlajJungen der Zentralleitung) sowie das Arbeits- und Budget­
programm (ABP) als Steuerungsinstrumente im Einsatz. 
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Das Wirtschajlsressort beforwortere. wenn al/jiillige Neuerungen im 

Bereich Beselwffungscontrolling an bestehende (EDV-)Systeme anknüp­

fen und somit Synergie'l erzielen und nich t durch die Einfohrung neuer 
ysteme ein Verwaltung mehrauJWa'ld ge chaffen würde. elbst ein 

ressortweites Controlling könne jedoch nielli gewöhrleiste'l. A'ifrage'l 
mit unrCTschiedliellen Anknüpfungspunkten bzw. Ausgangsenvartungen 

problemlos zu beantworten. 

4.4 Der RH erachtete - auch wenn sich bei einzelnen Anfragen Abgren ­

zungsfragen ergeben können - ein ressortweite Controlling des 
Beschaffungswesens rur unverzichtbar. um eine automatisiert abruf­
bare Übersicht über Beschaffungen (sowie deren Kategorisierung) zu 
ermöglichen und damit insgesamt Transparenz. Effizienz und Wir­

kungsorienticrung in d ie em Bereich sicherzustellen . 

5.1 (I) Die Ressorts meldeten an verschiedene Stellen Daten zu ihren öffent­
lichen Beschaffungsvorgängen. Der Mangel an zuverlässigen Beschaf­

fungsdaten wurde bei einem Vergleich dieser Meldungen deutlich: 

- Eine Verpnichtung zurjährlichen Meldung statistischer Daten über 
Beschaffungsvorgänge durch die Re sons ergab sich aus dem WTO­
Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen.13 Die 
Koordination der Meldungen erfolgte durch das Wirtschaftsressort. 

- Darüber hinaus erstatteten die Ressorts auf Initiative der Euro­

päischen Kommission in unregelmäßigen Abständen Meldungen 
an das BKA zur Berichterstattung an die Europäische Kommission 
über das Beschaffungsvolumen im Unterschwellenbereich (rur den 
Vergabejahresbericht der Kommission über das Funktionieren des 
öffentlichen Auftragswesens in Europa sowie über die Inanspruch­

nahme der erhöhten Schwellenwerte l4 im Jahr 2011). 

Eine Plausibilitätskontrolle durch die koordinierenden Stellen (BKA 
und Wirtschaftsressort) war nicht vorgesehen und auch nur sehr ein­

geschränkt möglich (etwa über den Abgleich mit veröffentlichten Aus­
schreibungen in der EU- Aus chreibung datenbank TED 15). 

I) An. XIX (lnrormatlon and Review as Regards ObligatIOns of PaMlrs) of Ihe: Agrttmc:nt 
on Gavrrnment Procuremc:nt (kurz GPAI - tin Übcrtinkommc:n du Vrnragsstaatcn der 
Wortd Trildc: Organizatlon (WTO). Die: Meldungen ufolgen an du: Europ2ischc Kom­
miSSion . 

14 Schwellrnwrnc: aurgrund 5<-hwcllC'nwenrvcrordnung 2009 - Sicht Tl 7 

I'§ TED rrtndtrs Eitttronlc Daily) Ist du: OnlincvC'r.ilon drs Supplt'mc:nls zum Amtsblatt 
der EU für das europäische öffentliche Auftragswnc:n, 
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Ein vom RH erstellter Vergleich der Meldungen über Beschaffungen 

im Unterschwellenbereich unter Miteinbeziehung der Erhebungsergeb­
nisse der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung zeigte beträchtliche 

Abweichungen (Vergleich anhand des Jahres 2012): 

Tabelle 2: Vergleich Meldungen zum Beschaffungsvolumen im Unterschwellenbereich 

(Meldungen BMVIT und Wirtschaftsressort für das Jahr 2012) 

BMVIT Wirtschaftsressortl 

in Mio. EUR 

Beschaffungen im Untersch~ellenbereich o 12,0 
lt. Meldungen gemiß WTO-Ubereinkommen 

Beschaffungen im Unterschwellenberefch 16,7 5,9 
It. Meldungen für Vergabejahresbericht 

Dtrektverpben2 It. Meldungen Im Rahmen der 
GelNlrungsliberprilfung In RH 13,4 31,5 

betrifft Aufg.ben- und Budgetbereich des d.m.hgen BMWFJ (UG 25, 33. 40) 
2 inklusive allfalliger Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter 

QueUen: Ressortmeldungen an BKA bzw. Wiruchaftsressort und RH 

Bund 2015/6 

Die Meldungen der Ressorts zu Vergaben im Unterschwellenbereich 
(gegenüber der Europäischen Kommission) bzw. zu Direktvergaben 
(gegenüber dem RH) gaben für weitgehend idente Beschaffungsvor­

gänge völlig unterschiedliche Beträge an. Für da Ausmaß der Abwei­
chungen waren keine sachlich nachvollziehbaren Gründe ersichtlich. 

In diesem Sinne teilte das BKA bei der Übermittlung der statistischen 

Daten an die Europäische Kommission für das Jahr 2012 in einem 
Begleitschreiben mit, dass die Meldungen über die Auftragsvergaben 
im Unterschwellenbereich _keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhe­

ben. Sie stellen im besten Fall einen ungefahren (I) Näherungswen rur 
schätzungsweise weniger als 50 'lIl des denkmöglichen Aurtragsvolu ­
mens im Unterschwellenbereich dar und dürfen daher für die Zwecke 

objektiver Aussagen zum öffentlichen Auftragswe en in Österreich 
keinesfalls als repräsentativ erachtet werden.- 16 

(2) Das Fehlen von standardisien verftigbaren Be chaffungsdalen zeigte 
sich auch bei parlamentari ehen Anfragebeanrwonungen. So teihen 
etwa das BMVIT und Winschartsresson im Rahmen von parlamen­

tarischen Anfragen im Jahr 2013 zum Thema Vergabeverfahren und 
Beauftragung externer Firmen mit. dass eine Aunistung sämtlicher 

16 Im Jahr 2014 c:rsUChl~ das BKA di~ bnchafTcnden Stt'llcn. die Daten u~r Auf'tragsvcr­
gaben rar die: VcrgabcJahrnbcrichte dC-T Europäischen Kommission laufend zu erhebtn 
und zu dokumentieren. um eine ~gelm. ßige Berichterstattung an die Kommission zu 
trltichttm. 
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Direktvergaben bzw. beauftragter Unternehmen aufgrund des daraus 
resultierenden überdurchschnittlich hohen Verwaltungsaufwands nicht 

möglich sei. 

(3) Der fehlende Überblick über das Volumen und die Entwicklung 

öffentlicher Beschaffungen war seit Jahren bekannt und diskutiert: 

- Ein Ministerratsbeschluss vom 25. September 2012 zum Thema 
_Umsetzung des österreichischen Leitkonzeptes flir eine innovati­
onsfOrdernde öffentliche Beschaffung- (Nr. 157/ I 2) forderte Vor­

kehrungen, um öffentliche Beschaffungen quantitativ erfassen und 
ihre Wirkung besser messen zu können. Das dem Vonrag an den 

Ministerrat zugrunde liegende Leitkonzept sah u.a. folgende Maß­
nahmen vor: 

- statistisches Reporting und Monitoring der öffentlichen Beschaf­
fung in Form einer regelmäßigen Erfassung des Volumens, des 
methodischen Prozederes und der institutionellen Verantwortung; 17 

- Schaffung der rechllichen Rahmenbedingungen flir die Ermitt­

lung des Volumens der öffentlichen Beschaffung. 

- Auch der RH hatte bereilS in seinem Positionspapier _ Verwaltungs­
reform 201 I - festgehalten, dass vollständige und gesicherte Daten 
zum Gesamtbeschaffungsvolumen der öffentlichen Hand nicht vor­
lagen (Reihe Positionen 20 1 I, S. 154 ff.). Im Bericht _Vergabepraxis 
im BMI mit Schwerpunkt Digitalfunk" hatte er festgestellt, dass die 

Richtigkeit der an das WirtSchaftsressort gemeldeten statistischen 
Daten (Meldungen gemäß wrO-Überei nkommen) nicht gewährleistet 
war. weil das BMI keinen vollständigen und verlässlichen Überblick 
über sein Beschaffungsvolumen hatte (Reihe Bund 2013/2, TZ 9). 

- Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war ein Gesetzesvorhaben 18 

betreffend die Ausdehnung des Controllings der BBG auf sämtliche 

Beschaffungsvorgänge des Bunde in Diskussion. 

5.2 Der RH kritisierte, dass der seit Jahren bekannte Mangel an zuverläs­

sigen Daten über das Be chaffungsvolumen auch zur Zeit der Geba ­
rungsüberprüfung unverändert weiter bestand. Die nachträgliche 

11 Das ßMvrr und das Wiruchaftsrnson lais projektverantwortlichc Bundesministerien) 
ffihnen zur Z('it der Gtbarungsu~rprilfung Venragsvt'rhandlungen mit der Bundes­
anstalt Stal1sllk Austria. um - in dnC'm t'rsten Schritt - das Volumen innovationsfbr­
dernder öffrntJicher BnchafTungen bei öfTc:ntlichen Unttmthmen zu erheben. 

11 Enlwurfzur Noveillerung des 8undtsgesctzC'5 über dlc Errkhlung der BBG; Begutach­

tungsentwurf ausgesandt im März 2014 
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Recherche von nicht standardisiert erfassten Beschaffungsdaten erwies 
sich einerseits als besonders fehleranfallig und war andererseits mit 

einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden. 

Der RH wies darauf hin. dass die Ressorts auf Basis der zur Zeit der 
GebarungsüberpfÜfung bestehenden Datenlage weder den Informa­
tionspflichten gegenüber dem Parlament (im Rahmen der parlamen­

tarischen Anfragebeantwortungen) noch den internationalen Melde­

pnichten in qualitativ angemessener Weise nachkommen konnten. 

Der RH war der Ansicht. dass ein zuverlässiger Beschaffungsüberblick 
(ressortübergreifendes Monitoring und Reporting) bundesweit einheit­
licher Standards bedarf. 19 Er empfahl dem BKA, BMF und BMWFW 
(als koordinierenden Stellen), eine für alle Bundesdienststellen verbind­

liche und einheitliche Erfassung von Beschaffungsvorgängen nach klar 
deftnierten Kriterien festzulegen. und verwies im Übrigen auf seine 

Empfehlungen in TZ 4. 

S.l (I) Das BKA bestätigte i/I seiner Stellungnahme die Ansic/lt des RH, 
dass die Erllebung von zuverlässigen und strukturierten Daten über 

das Beschaffungsvolumen einen wichtigen Beitrag l!I einem junktio­

nierenden und transparenten BeschajJl1/1gswesen darstelle. In diesem 

Sinne seien die verantwortlichen Stellen im Zuge der Erhebung der 

Daten für den Vergabe jahresbericht (verpjlichtende Übermirllurlg von 

stoti tischen Date'l al/ die Europäische Kommission) mehrfacll darauf 

hingewiesen worden, ein Berichtssystem mit Indikatoren zu implemen­

tierel/ und Daten laufend zu erhebel/ und zu dokumentieren. Im Rah­

men seil/er Zuständigkeit versuche das BKA derzeit abzuklären, wel­

elle Datensätze auf UniOllsebene jedenfalls erhobeIl werden müssten. 

(2) Das BMF erachtete in seiner Srelllmgnahme ein eillheit/icl,es Beschaf­

jullgseontrolling im Sinne der Ausjlihrungell des RHjlir wünschenswert. 

A IIfgrund der erlleblichen Bedenken der Ressorts im Begutaclltungsver­

fahren werde das Gesetzesvorhaben betrejJend die AusdellllUllg des Cont­

rollings der BBG vorerst/licht weiter verfolgt. Die l/uen/iOllen des RH im 

Sill/le eines effizietueren Beschaffwlgs- und damit auch Lieferontencont ­

rollings könnten jedoch mit der EillfiJ/lrung des GeschäftsparlllemlOdells 

im System des Haushalts - und Rechnungswesens des Blmdes (Produk ­

tionszeitpunkt: Ende 2015) unterstützt werden. 

19 Siehe dazu auch Stellungnahme des RH unter hap :Jlwww.r«hnungshor.gv.aljfdead­
mi n' down I oads/.J a h re/20 t 4/buallJ ngJgese12t'Sbrgu I ac h tu n genfS IC 11 ungnah mt_Ern ch­
lung...Bund~bescharrung.pdr. (abgerufen am 10. September 20 14). 
Der RH wies i rrt Rahmtn der Begutachtung auf die Notwendigkeit einer Standardisie­
rung der Datenilufbercilung für die Meldungen (GeWährleistung einer einheitlichen 
Datenbasis und Datenqualität ruf das Controlling) hin und regte die Anknüpfung an 
bestehende rr - Systeme (2.8. HV- SAP) an. 
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TEIL 11 

R 
H 

RISIKOMANAGEMENT, STRUKTUREN UND ABLÄUFE 

6.1 (I) Weder das BMVIT noch das Winschaftsresson hatte Risikoanaly­
sen durchgeflihn, um Risiken von BeschalTungsvorgängen ystema­
tisch zu erfassen und in der Prozessgestaltung entsprechend berück­
sichtigen und steuern zu können. 

Auch eine Au einandersetzung mit der Frage. ob und inwieweit die 
Erhöhung des Schwellenwens flir Direktvergaben durch die Schwel­
lenweneverordnung auf 100.000 EUR ( iehe TZ 7) neue Risiken schuf. 
hatte nicht stattgefunden. 

(2) Im Rahmen der Gebarungsüberprüfung nannten die beiden Res­
sons als spezifische Ri iken, die bei Direktvergaben auftreten können. 

- die fehlende bzw. nicht ausreichende fmanzielle Bedeckung der 
BeschalTung, 

- das Risiko von Verlögerungen bzw. fmanziellen Nachteilen auf­
grund von Rechtsmittel- und Beschwerdeverfahren sowie 

- einen allfälligen Imageschaden. 

(3) BeschalTungen (insbesondere solche mit einem großen Beschaf­
fungsvolumen) bergen - neben den von den Ressons erwähnten -
u.a. folgende typische Risiken, die im Rahmen einer auf die jeweilige 
Institution zugeschnittenen Risikoanalyse näher zu analysieren wären 
und denen durch eine adäquate Prozessgestaltung mit ausreichenden 
Kontrollelementen zu begegnen wäre: 

- Risiko von Bestechung bzw. Korruption; 

- Risiko der Abhängigkeit vom Lieferanten bzw. leistungserbringer 
(z.B. Prei erhöhungen, Insolvenz des Unternehmens); 

- Risiko unwinschaftlicher Beschaffung, wie etwa Fehlbeschaffung 
(Beschaffung entspricht nicht Bedarfl oder überhöhte Preise; 

- Risiko mangelhafter leistung (z.B. liefer- bzw. leistungsverzöge­
rungen. mangelhafte Qualität der leistung/Ware). 
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Innerhalb der Beschaffung.n weisen die Direkrvergaben - aufgrund 

ihrer Ausgestaltung als einfaches, schnelles und verwaltungsökono­
misches Vergabeinstrument - eine spezifische Risikosituation auf, bei 

der folgende typische Risiken im Vordergrund stehen (siehe auch die 
Auswertung der vom RH überprüften Einzelfalle, TZ 15): 

- Intransparenz durch fehlende Bekanntmachung; 

- Ausschaltung des Wettbewerbs durch regelmäßige Beauftragung 

derselben .bewährten· Auftragnehmer; 

- fehlende MarkWbersicht hinsichtlich potenzieller Anbieter; 

- unzureichender Überblick über marktübliche bzw. marktangemes­

sene Preise; 

- Aufträge ohne Au schreibung mit Gesamtbeträgen über der Schwelle 
an einzelne Auftragnehmer durch - rechtlich bedenkliche - Tei ­
lung oder Befristung von Aufträgen . 

Potenzielle Folgen dieser Risiken sind unwinschaftliche Beschaffungen 
(Beschaffung entspricht nicht Bedarf oder Beschaffung zu überhöhten 

Preisen) bis hin zur Korruption. 

6.2 (1) Der RH kritisierte, dass die beiden Ressorts über keine Analysen 

verfUgten, die sich mit den Risiken ihrer Beschaffungen auseinander­

setzten. Er hielt fest. dass Voraussetzung und zenlIales Element des 
IKS die Identifikation und Beurteilung allfalliger Risiken ist. 

Ein wesentliches Risiko im Bereich der Vergaben stellte die dezentrali ­
sierte Form der Abwicklung (siehe TZ 11) in Kombination mit dem Feh­
len eines ressortweiten Beschaffungscontrollings dar. Das Fehlen eines 

GesamWberblicks über die Beschaffungsvolumina und ihre Entwick­
lungje Organisationseinheit, Leistungskategorie/Produktgruppen und 
Auftragnehmer über die Zeit barg nach Auffa ung des RH das Risiko. 
Fehlenrwicklungen nicht rechtzeitig zu erkennen (siehe TZ 3 und 4). 

(2) Der RH empfahl beiden Ressorts, im Rahmen von Gesamtrisikoana­
lysen und IKS-Überlegungen speziell auch auf Vergabeprozesse zu ach­

ten. Die im Rahmen der Gebarungsüberprüfung aufgezeigten Risiken 
(Intransparenz, Ausschaltung des Wettbewerbs. unzureichender Über­
blick über markrübliche bzw. marktangemessene Preise) und Schwach­

stellen im Prozess wären dabei mitzuberücksichligen. 
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6.3 Laur Srellungnahme des Wirtschaftsressorts würden lKS-Srandards 
schon jerzr in regelmäßigen Absränden anlassbezogen analysiert und 
an neue BedingungeIl und Gegeben/,eiren allgepa sr. Berücksichrigr 
würden hierbei geänderte rechrliche Rahmenbedingungen sowie Ergeb­
nisse aus der Prüfungsrärigkeir des RH und der Bucl,halrungsagelllur 
des Bundes. Aucl, werde die lIlIenre Revision der Empfehlung des RH 
nacl,kommen ulld im RahmeIl der nachprüfelldell KOllIrolle sysrema­
rische ÜberprüfungeIl 11011 Besclraffimgsprozessell durclrführen (TZ 24). 

6.4 Der RH erachtete die vom Winschaftsresson angefiihnen Maßnahmen 

fiir zweckmäßig; er war allerdings der Ansicht, dass diese eine Gesamt­
risikoanalyse - unter Einbeziehung der Risiken von Vergabeprozes­

sen - nicht ersetzen können. 

IKS- relevante gesetzliche Vorgaben 

Gesetzliche Rah­
menbedingungen für 
Direktvergaben 

40 

7.1 (I) Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die rechtlichen 
Grundlagen fiir Oirekrvergaben und andere ohne Ausschreibungsver­

fahren abgewickelte Vergaben : 
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Tabelle 3: Gesetzliche Grundlagen für Vergaben ohne Ausschreibungsverfahren 

Vergabeart 
Ille Vergibt. 

Direktvergaben im 
SInne des 8VergG 

V.rhlndlungs­
verhhren 
ohne vorherige 
Bekanntmachung 

[nhouse-Vergaben 

wesentliche Inhaltliche Voraussetzungen 
allgemeine Vergabegrund,ätze: (H 19 - 24 BVergG 2006) 

freier und lauterer Wettbewerb 
GLeichbehandlung aller Bewerber und Bieter - Diskriminierungsverbot 
Auftragsvergabe an rechtlich befugte leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer 
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen 
Angemessenheit der Preise 
Transparenz des Vergabeverfahrens 
Pflicht zur 8edachtnahme auf die Umweltgerechtigkeit der leistung 
Zulässigkeit der 8edachtnahme auf soziale A~pekte 
Zulässigkeit der 8edachtnahme auf innovative Aspekte der Leistung 

Inanspruchnahme BBG 
verpRiehtend (§ 4 Ab,. 2 BB-GmbH-G): 
Dienststellen des Bundes haben grundsätzlich die von ihnen benötigten Waren und Dienst· 
leistungen, die die SBG über Vertrags partner anbieten kann, über die BBG bzw. den e-Shop der 
BBG zu beziehen. 
Ausnahmen von der verpflichtenden Inanspruchnahme der BBG (8egründungspfticht gegenOber 
der BBG). u .•. bei 
- Dringlichkeit. 
- gunstigerer Beschaffung durch die Dienststelle selbst 
opt;onal (I 2 Ab,. 2 BB-GmbH-G): 
Die Bundesdienststellen können die BBG mit besonderem Auftrag mit der Durchführung von 
Vergabeverfahren betrauen. 

Direktvergabe als formfreie$ Vergabeverfahren bei Vergaben mit vergleichsweise geringem 
Auftrag,wert (I 25 Ab,. 10 BVergG 2006): 

Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung: 
zulässig bis zu einem Auftragswert von 100.000 EUR (exkl. USt) 
(I 25 Ab,. 1 BV.rgG 2006 i.Z.m. I I Z I SehweUenwerteverordnung 2009. BGBI. 11 Nr. 125/2009. 
verlängert durch BGBI. 11 Nr. 455/2010 ,owi. BGBI. U Nt. 433/2011 und Sehw.llen­
wert.verordnung 2012. BGBI. 11 Nr. 95/2012 i.d.F. BGBI. Il Nr. 461/2012 und 8GBl. 11 
Nr. 262/2013) 
Direktvergabe nach vorheriger Bekanntmachung: 
zulässig bis zu einem Auftragswert von 130.000 [UR (exkl. USt) 
(§ 41a BVergG 2006) 
einheitlicher Vorhabensbegriff: Verbot des Aufsplittens des Auftragswerts von 
zusammengehörigen oder gleichartigen leistungen 
(I 13 Ab,. 4. §§ 14 - 18 BVergG 2006) 
Dokumentationspfl.icht für eingeholte Angebote und unverbindliche Preisauskünfte 
(§ 41 Ab,. 3 BV.rgG 2006) 
Im Zeitpunkt des Zuschlags haben Befugnis. Leistungsfähigkeit und Zuyerlässigkeit des 
erfolgreichen Bieters vorzuliegen Uedoch: Möglichkeit der Vergabe an in Insolvenz befindliche 
Unternehmer bei Hinreichen ihrer Leistungsfähigkeit} 
(§ 41 Ab,. 4 BVergG 2006). 

I 30 Ab,. 2 Z 2 BVergG 2006: 
Vergabe von Oienstleistungsaufträgen im Verhandlungsverfahren ohne vorherige 
Bekanntmachung, wenn der Oienstteistungsauftrilg aus technischen oder kOnstlerischen 
Gründen oder aLlf9rLlnd des Schutzes von AusschließLichkeitsrechten nur von einem bestimmten 
Unternehmer ausgeführt werden kann 
I 38 Ab,. 3 BVergG 2006: 
Geistige Dienstleistungen können in einem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekannt~ 
machung vergeben werden, sofern die Ourchfuhrung eines wirtschaftlichen Wettbewerbs aufgrund 
der Kosten des Beschaffungsvorgangs für den Auftraggeber wirtschaftlich nicht vertretbar ist 
und der geschätzte Auftragswert SO % des jeweilig!!n Schwellenwerts nicht erreicht. 

keine Vergabe im Sinne des 8VergG; Vergaberecht nicht anwendbar 
Oie Leistung wird mit eigenen administrativen. technischen oder sonstigen Ressourcen erfüllt. 
Aufträge. die ein öffentlicher Auftraggeber durch eine Einrichtung erbringen lässt. Uber die der 
öffentliche Auftraggeber eine Aufsicht wie über eine eigene Dienststelle ausübt, und die ihre 
leistungen im Wesentlichen für den oder die öffentlichen Auftraggeber erbringt. die ihre Anteile 
innehaben, oder aus denen sie sich zusammensetzt (§ 10 Z 7 Ut. a und b BVergG 2006) 

QueUe: Zusammenstellung RH 
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(2) Das BVergG 2006 stellt an Vergaben öffentlicher Auftraggeber 

grundsätzlich hohe formale Anforderun gen und räumt Bietern eine 
tarke Rechlsschutzpo ition ein. 2o 

Eine Ausnahme stellt diesbezüglich die Direktvergabe dar, die öffentlichen 
Auftraggebern die Möglichkeit bietet, Aufträge mit geringerem 
Auftragsvolumen (unterhalb der Schwelle von 100.000 EUR) form frei 

und - aufgrund des Wegfalls eines Ausschreibungsverfahrens - rasch 
und mit reduziertem Verwaltungsaufwand zu vergeben.21 

Bei Direktvergaben können Vergleichsangebotc und Preisauskünfte ein­
geholt werden (§ 41 Abs. J BVergG 2006). Sie sind gesetzlich nicht ver­
pflichtend vorgeschrieben;22 der RH sprach sich jedoch dafür aus, auch 

bei Direktvergaben Vergleichsangebote einzuholen, um die Preisan­

gemessen heit zu überprüfen und den Wenbewerb im Verga beverfah ­
ren zu nutzen (z.B. Bericht" Verga bepraxis im BMI mit Schwerpunkt 
Digitalfunk", Reihe Bund 20lJ/2, TZ 17). 

(J) Die Schwellcnwerteverordnung 200923 des BKA erweiterte die Mög­
lichkeit für Beschaffungen über Direktvergaben, indem sie die Schwelle 

für Direktvergaben 24 ohne vorherige Bekanntmachung von 40.000 EUR 
auf 100.000 EUR a nhob. Seit 20 10 verlängerte das BKA die Geltung 
der erhöhten Schwelle jeweils um ein Jahr; zuletzt bis J I . Dezember 
20 14.25 Die Anhebung des Schwellenwerts erfolgte aus Anlass der 

Wirtschafts- und Finanzkrise mit dem Ziel der Konjunkturbelebung. 

(4) Die BVergG- Novelie 2012 führte das Instrument der Direktvergabe 
mit vorheriger Bekanntmachung gemäß § 41 a BVergG als ein weit ­
gehend formloses, jedoch mit Transparenzmechanismen ausgestat-

20 Anr('('htbar sind - JC nach An d~ Vcrgabevtrfahrc:'os - u.a. AUSS('hrtlbung. BtwtrMr­
auswahl und Zuschlagsentscheidung. 

21 Die allgemtinen Vtrga~grundsälu der §§ 19 - 24 BVcrgG - sicht' Tabelle 3 - gdltn 

allerdings auch für Dircktvcrga~n . Anfrrhtbar ist jtdoch Itdiglich die Wahl d('S Vcr­
galx-vrrfahrcns: mshC'sondcrt: kann dIe luschlagst'ntschcidung bei der Dirtkrvcrgalx 
nicht angefochten wcrdtn. 

u DI~ gtgcMntnfalis cmgcholt('n Vrrgklchsangcbotc und Preisauskünftc Sind in den 
Untcr}ag('n dl"S Aufiraggebtrs tnlSprt'C'h('nd zu dokumentiertn. 

n SchwcJlenwtrtcvrrordnung. BGBL 11 Nr. 125/ 2009 

14 Angrho1xn wurdt"n auch dit" Schwrllrn rur das Vrrhandlungsvrrfahrrn ohnr vorhr­

rigr Bekanntmachung (von 60.000 EHR) und rur das nichl ofTrnr Vrrfahrt'n ohnr vor­

herige Bekanntmachung (von 80.000 EUR). 

1') Durt"h die' Novdlt: drs BVrrgG (BGBL I Nr. 10/2012) ~tJigt dir Grtnzt" rur Olrtktvtr· 
gallfn seit I. April 2012 50.000 EHR; durch dlt' Vrrlängc::rung dc::r Schwrllrnwcrtcvc::r­

ordnung 2009 kam dit"SC Grtnu blshrr mcht zur Anwt'ndung. 
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tetes Verfahren ein (für Auftragswene unter 130.000 EUR bei Liefer­
und Dienstleistungsaufträgen; unter 500.000 EUR bei Bauaufträgen).26 

Die Erhebungen im Rahmen der Gebarungsüberprüfung wiesen darauf 
hin,27 da s das BMVIT und das Winschaftsresson dieses Instrument 

selten nutzten , d.h. Direktvergaben in der Regel im form freien Ver­
fahren ohne vorherige Bekanntmachung abwickelten. 

7.2 Der RH sah die Voneile von Oirekrvergaben in der Einfachheit des Ver­
fahrens und der damit verbundenen Minimierung der Verfahrenskos­

ten; er betonte allerdings, da im form freien Verfahren der Direkt­
vergabe kein echter Wenbewerb über die lechnisch und winschaftlich 

günsrigsten Konditionen slallfand. Der RH war der Ansicht, dass wegen 
des Fehlens von Bekanntmachungen und dem stark ringe chränkten 
Rechtsschutz einem funklionierenden IKS bei Oireklvergaben beson­

dere Bedeutung zukam. 

7.3 Das WirtschaJtsressort betonte in seiner Stellungnahme, dass Direkt­
vergaben sowohl [ur die Auftraggeber als auch für die Auftragnehmer 

eine einJache und rasche AuJtragsvergabe emlögliclle/l sollten. 

Die - in Reaktion auJ die WirtschaJtskrise erfolgte - Anhebung der 

gesetzlichen Betragsgrenze für Direktvergaben auf 100.000 EUR werde 
vom WirtschaJt ressort als wichtiger Wachstumsimpul aus wirt­

schaftspolitischer Sicht unterstützt. Insbesondere die für Österreich 
wichtigen kleineren und millieren Untemeillnen (KMU) würden von 
rascheren und einjocheren Auftragsvergaben profitieren. 

Im Sinne eines effizienten Re sourceneinsatzes lege das WirtschaJtsres ­
sort jedoch großen Wert auf die Einhaltung vergaberechtlicher Grundsätze 

im Sinne de BVergG - insbe ondere bei Direktvergaben - und auJtrans­
parente und nacilVollziehbare Auftragsvergaben, die lückenlos doku­

mentiert seien. 

26 Der RH halle die" EinfUhrung dLl"SC."T Verfahrensart in ~incr lellungnahmt' zum B~t­
achlun~ntwurf der BVC'rgG- NovC'lIC' 2012 begrOßt: Sieht' hnp:l/www,m:hnungshof. 
gv.atlfll<'admlnJdownloads/20 11 (lxralungJg~n~utachlung('n/SIt'llungnahm('_8un­
dtsvt'rga~.pdr. (abgt'ruft'n am 10. Dnt'mMT 2014). 

11 Di(' G~präch(' mu den Vrr.lntwortlichrn wie auch die" von dC'n Rrssorts dem Rtf gemd­
d~('n DUTltvtrgabtn (ab 10.000 EVR für das Jahr 2012 In d~n UG 40 und 41) z~igt~n. 

dass nur AusnahmdlU1~.l.8. Bcsl~lIung~n ulx'r dl4: Clust4:rblbliothek des Wiruchaft5rtS­
sorts. als V4:rfahrt'n gemäß § 41a BV4:rgG abg4:Wickel! wurd~n. Von den vom RH ubcr­
prüft~n 8tlSpi~lsr.ill~n (sl('h~ Tl 15) war k4:in4:r nach § 41 a BVugG abg("Wlck~1t word~n. 
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IKS-relev3nte gesetzliche Vorgaben 

Gesetzliche Vorgaben 

zu Funktionstrennung 
und Befangenheit 

8.\ Dienststellen des Bundes waren grundsätzlich verpflichtet. die von 
ihnen benötigten Waren und Dienstleistungen, die die BBG über Ver­
tragspartner anbieten konnlc, 26 über die BBG zu beziehen, Beschaf­

rungen über die Ressorts selbst waren dann zulässig, wenn die BBG die 
eistungen nicht anbot oder das Ressort sie selbst günstiger beschaf­

fen konnte.29 

8.2 Die Gebarungsüberprüfung zeigte zwar. dass die beiden überprüften 
Ressorts nur einen geringen Teil der von ihnen benötigten Waren und 
Dienstleistungen über die BBG beschafften (siehe TZ 3). gleichzeitig 

ergaben sich aber keine Hinweise auf eine unrechtmäßige Nicht-Inan­
spruchnahme der BBG durch die beiden überprüften Ressorts (siehe 
TZ 15), 

9.1 Gundsätzliche LKS-relevante Vorgaben zu Funktionstrennung und 
Befangenheit fmden sich aurgesetzlicher Ebene mit folgenden Bestim­

mungen : 

Tabelle 4: Gesetzliche Vorgaben zu Funktionstrennung und Befangenheit 

Funktion.trennungen 

Befangenheitsregelungen 

Quelle: Zusammenstellung RH 

44 

Trennung von anordnenden und ausführenden Organen im Gebarungs­
vollzug (§ 5 BHG 2013 bzw. § 1 BHV 2013) 

keine AusUbung des Amtes, wenn Zweifel an voller Unbefangenheit 
bestehen (§ 47 BOG); 
Meldepflicht der Befangenheit an den Vorgesetzten (§ 9 BHV 2013 und 
Verhaltenskodex des BKA zur Korruptionsprävention) 

9.2 Der RH hielt fest. dass grundlegende IKS- relevante Themen der Funk­
tionstrennung (Trennung von anordnenden und ausführenden Organen 

im Gebarungsvollzug) sowie der Enlhaltung von der Au übung des 
Amtes im Fall der Befangenheit schon auf gesetzlicher Ebene klarge­

stellt waren. 

21 Die BBG stelli«: die Waren und Dienstleistungen aus den Beschaffungsgruppen zum 
Abruf aus b~«~henden Rahmenverrinbaruligen btreiL (Der e- Shop der BBG bot bün­
deI bare Waren aus allen Beschaffungsgruppen an,) 

29 Die BBG hatte nach § 2 Abs. 1a BB- GmbH -G zur Berücksichtigung der besonderen 
Rolle der klein - und minclbelrieblichen Anbielerstruktur Leistungen in jenen Fällen. 
in denen es in örtlicher oder l.eitlicher ~Iin$ichl oder nach Art und Menge der Leistung 
zweckmäßig war, unter ErmögHchung der Teilnahme von KMU aUS2.1..lSChreiben. Die 
SBG erarbeittte in diesem Zusammenhang 2008 eine KMU- Stralegie. die 2011 f;valu ­
ien werden sol1le. 
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Allgemei nes 10.1 Neben den gesetzlichen Vorgaben verfügten beide überprüften Res­
sons über eine Reihe von internen Vorschriften. die Genehmigungs­
prozes e grund ätzlich festlegten. sowie über einige vergabespezifische 
Vorgaben. 

Tabelle 5: Interne Vorgaben der ZentralstelIen 

, d I w 
ressortweite Vorgaben 

Vorgaben für einzelne 
Organisations einheiten 

BMVIT 

- Geschäftseinteilung 
- Geschäftsordnung 
- Revisionsordnung 
- ELAK- Organisationshandbuch 

- Sektion 11 und IV: 
Werkvertragsmusterakt 
(enthält ELAK-Erfordernisse 
samt Merkblatt/Checkliste) 

- Sektion 1lI - Bereich 
Innovation: Handbuch (für 
Beauftragungen. Förderungen 
und Auszahlungen des BMVlT) 

- Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnik -
IKT: Organisationshandbuch 
mit internen Regeln für 
Beschaffungen 

Wirtsch.ftsressort l 

- Geschäfts- und 
Personaleinteilung 

- Geschäftsordnung 
- Revisionsordnung 
- ELAK-Organisationshandbuch 
- Rundschreiben zum Arbeits-

und Budget- Programm 
- Handbuch für die 

Zusammenarbeit zwischen 
dem Bereich Budget und 
Administration sowie anderen 
Organisationseinheiten des 
Ressorts 

- Leitfaden für Barauszahlung 
- Verhaltenskodex 

- Center 1: Leitfaden 
Direktvergaben 

betrifft Aufgaben- und 8udgetbereich des damaligen BMWFJ (UG 25. 33. 40) 

Quellen: Daten BMVIT und Wirtschaftsressort; Zusammenstellung RH 

Bund 2015/6 

Die Vergabeprozesse der bei den Ressons wurden nicht bewusst unter 
IKS-Gesichtspunkten konzipien. sondern waren das Ergebni langjäh­
riger Praxis und laufender anlassbezogener Weiterentwicklung. 

Eine standardisiene Kontrolle und Berichterstattung betreffend den 
IKS-Status erfolgte in keinem der beiden Re ons (zu den Prüfungen 
der Internen Revision vgl. TZ 24). 

45 
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46 

10.2 Der RH hielt fest . dass in beiden Ressorts wesentliche IKS - relevante 
Elemente. wie Zuständigkeitsfestlegungen sowie Festlegungen zu den 
Prozessabläufen und zur finanziellen Bedeckung sowie Dokumentati­
onsverpflichtungen. vorlagen (siehe dazu im Einzelnen TZ 11 bis 13). 

Aus Sicht des RH bestand jedoch - um die Prozesse im Sinne eines 
stringenten IKS abzusichern - Verbesserungspotenzial hinsichtlich der 
Funktionstrennungen rur sensible Entscheidungen im Beschaffungs­
prozess (TZ 11) und hinsichtlich der Standardisierung der Beschaf­
IUngsabläufe (TZ 13). 

Der RH empfahl den bei den Ressorts. sich in angemessenen zeitlichen 
Abständen mit dem IKS- Status im Ressort auseinanderzusetzen und 
die wesentlichen Ergebnisse berichtsmäßig festzuhalten (TZ 6. 25). 

10.3 Laut Stellungnahme des Wirtsclraftsressorts würden IKS-Standards il/ 
regrlmäßigell Abständen al/lassbezogen analysiert ulld all lieue Bedin­
gUllgell ulld Gegebenheiten allgepasst. Berücksichtigt würden hierbei 
geällderte rechtliche Rahmenbedillgullgen sowie Ergebllisse aus der 
Prüfungstätigkeit des RH ulld der Buchhaltungsagentur des BUI/des. 
Auch werde die Interne Revisiol/ der Empfehlung des RH nachkommen 
ul/d im RahmeIl der I/achprüfenden Kontrolle systematische Überprü ­
fungen VOll Bescha.f[ungsprozessen durchfohrel/ (TZ 24). 

11.1 (I) Im BMVlT und im Wirtschaftsressort war keine zentrale Beschaf­
IUngsabteilung eingerichtet. die Vergabeverfahren für das gesamte 
Ressort abwickelte. Beschaffungen erfolgten in beiden Ressorts grund­
sätzlich dezentral über die jeweils fachlich zuständigen Abteilungen. 
Begründet wurde dies mit der Heterogenität der einzelnen Auftragsver­
gaben. Zentral erfolgten in beiden Ressorts lediglich Beschaffungen der 
Wirtschaf1sstelle und des lT- Bereichs. In diesem Sinne hielten interne 
Vorschriften JO im Wirtschaftsressort ausdrücklich fest. dass die Ver­
antwortung rur die Einhaltung einschlägiger Vergabevorschriften in 
der jeweiligen Organisationseinheit lag. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die (auch] rur Verga­
ben wesentlichen Genehmigungs- und Mitbefassungsvorgaben in den 
ZentralstelIen : 

)() lIandbuch d" Win.schartsressons für die Zusammenarbeit zwischen dem Bereich Bud­
gel und Administral ion und den anderen Organisationseinneiten des Ministe riums; 
idem auch im Rundsch reiben zum Arbeits- und Budget- Progra mm (ABP) 
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Tabelle 6: Interne Vorgaben der Zentra15tellen - Zuständigkeiten 

BMVIT Wirtschaftsressort6 

Abteilungsleiter 

Sektionsleiter (im Wirtschafts­
ressort auch Centerleiter) 

Generalsekretär (GS) 

Mitbefassung zentrale Vergabe­
abteilung 

Mitbefassung Rechtsabteilung/ 
Mitbefassung sonstige 
Abteilungen 

Einbindung Kabinett 

Mitbefassung Interne Revision 
(IR) - begleitende Kontrolle 

bis 100.000 EUR 

bis 500.000 EUR 

über 500.000 EUR 

keine zentrale Vergabeabteilung 

- keine verpflichtende Mitbe­
fassung einer Rechuabteilung 

- in einigen Organisations­
einheiten: verpflichtende 
Mitbefassung der Abteilungen 
für Finanzen und Controlling 
(FC)2 2ur Bestätigung der 
finanziellen Bedeckung sowie 
zur Qualitätssicherung 

- Abteilung Personal und 
Organisation (Präs 1) bei 
Werkverträgen mit natürlichen 
Personen 

keine formalisierte. aktenmäßig 
nachvollziehbare Einbindung 

ab 134.000 EUR bei Liefer­
und Dienstleistungsaufträ~en. 
ansonsten ab 200.000 EUR 

bis 35.000 EURt 

über 35.000 EUR 

keine Genehmigung durch den 
Generalsekretär vorgesehen 

keine zentrale Vergabeabteilung 

- keine verpflichtende Mitbe­
fassung einer Rechtsabteilung 

- verpflichtende Mitbefassung 
des Bereichs Budget und 
Administration' zur Sicher­
stellung budgetärer Bedeckung 
und bei Auszahlungen 

formalisierte. akten mäßig 
nachvollziehbare Einbindung des 
Kabinetts bei Auftragsvergaben 
von Planung bis Beauftragung 

keine begleitende Kontrolle 
durch die IR 

gemäß dem jandichen Rundschreiben zum ABP; gilt nicht für Informat;onsmanagement und Offentlichkeitsarbeit 
FC II bzw. FC IU C"htbefassung FC 111 nur fUT den Bereich Innovation. meht tur den Bereich Telekom) 
nur (Lir Sektionen II, IV und Bereich Innovation der Sektion 111 , 
Abteilung BAl l bzw. BA/ 3 (AmtswirtschaftssteUe) 

6 

gemaß § 7 Abs. 1 Revisionsordnung des BMVIT: IR- Vortage vor Genehmigung ab 200.000 EUR (ohne USt) bzw. bei Liefer­
und Dienstleistungsauftragen nach dem BVergG ab Erreichen des in § 12 Abs. 1 Z 1 BYergG 2006 Ld.g.F. normierten 
Schweltenwerts fur Verfahren von Au ftraggebern zur Vergabe von Aufträgen im Oberschweltenbereich (derzeit 134.000 EUR); 
bei Bauverträgen gemaß BVergG ab 5 Mio. EUR; vor Hinterlegung Vorschreibung ab 100.000 EUR 
betrifft Aufgaben- und 8udgetbereich des damatigen BMWFJ (UG 25. 33. 40) 

QueUen: Daten BMVIT und Wirtschaftsressort; Zusammenstellung RH 

Bund 2015/6 

(2) Im Winschaftsresson lag die Zuständigkeit zur Genehmigung von 
Vergaben bis zu einer Betragsgrenze von 35.000 EUR (netto) beim 
Ableilungsleiter; über diese r Grenze musste die Gcnehmigung durch 
die Scklionsleiter errolgen. Im BMVIT lag dic Bctragsgrcnze für Abtei ­
lungslciler bei loo.ooo EUR (netto) und damit rast beim 3-Fachen. 
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(3) Vor Auftragseneilung waren in beiden Ressons i.d.R. weitere Orga­
nisationseinheiten mitzubefassen. J1 Oie Mitbefassung diente insbeson­
dere der Sicherstellung der budgetären Bedeckung, im BMVIT teilweise 
auch der Quali tätssicherung. J2 

Im Winschaftsresson war darüber hinaus eine standardisiene Mitbe­
fassung des Kabinetts des Bundesministers vorgesehen: Im Winschafts­
resson war das zuständige Kabinettsmitglied in Form einer standar­
disienen _Kurzinfo- über jedes BeschafTungsvorhaben zu informieren 
(Information über Projekttitel, Betrag, Vergabean und Auftragnehmer). 

Im BMVIT war eine vergleichbare standardisiene Einbindung des Kabi ­
netts in Verga beprozesse nicht vorgesehen. 

(4) Im BMVIT war eine begleitende Kontrolle durch die Interne Revi ­
sion ab einem Betrag von 134.000 EUR (netto)JJ vorgesehen und kam 
damit flir Oirekrvergaben gru ndsätzlich nicht zum Tragen. Im Win­
schaftsresson war g rundSätzlich keine begleitende Kontrolle von Ver­
gaben durch die Interne Revision vorgesehenH 

11.2 (I) Der RH hielt fest, dass als Folge der grundSätzlich dezentralen 
Beschaffungsorga nisa tion der beiden Ressons keine systematische 
organisatorische und funktionale Trennung zwischen Bedarfsanfor­
derung, Bestellung und Leistungsabnahme gegeben war. Elemente der 
Kontrolle stellten die Mitbefassungen anderer Organisationseinheiten 
vor Genehmigung (BMVIT: Mitbefassung der Abteilungen flir Finanzen 
und Controlling; Winschaftsresson: Mitbefassung des Bereichs Bud­
get und Administration und Kurzinfo an das Kabinett) und insbeson­
dere die Jahres- Planung im Winschaftsresso n (Planung im Rahmen 
des Arbeits- und Budgetp rogramms - TZ 12) dar. Insgesamt waren die 
Elemente der Funktionstrennung im Win chaftsresson stärker ausge­
prägt als im BMVIT. Der RH wies jedoch daraufhin, dass allen genann-

JI BMVIT: rur die meIsten 8('Kich~ Mittx-fassung der jeweiligen ~k.tionsspnlft.schC'n 

Abttilungtn für Final\Ltn und Controllmg; Abteilung Ptrsonal und Organisation (Pris J) 
Ixl Wui.vtnragen mll natürlichen Ptrsontn Wiruchaftsrnson : MII1xfassung der Abtei­
lung Budget und Admmislr.ltion (BNII bzw. drT Amtswirtschaftssttllc (BAll). 

II BMVTT: für Sektionen 11. IV und Bcrtich Innov31ion dt"r ~k.tion 111 

]] gt'mäß § 1 Abs. I Revisions- Ordnung des BMVIT: IR-Vorlagt vor Genehmigung ab 

200.000 EUR lohnt UStl bzw. ~i licfcr- und Dicnstleistungsaufirägtn nach drm 
BVrrgG ab Errtich~n dts in § 12 Abs. 1 Z 1 BVrrgG 2006 I.d.g.F. nonnknl:n Schwrl­

Il:nwens für Verfahrtn von AuftraggrlK'm zur Vrrgatx von Aufträgen im Obcrschwd ­
I('nbrrelch (dc:rzrit I J4.000 EUR) : bri 8auvrnrägc:n grm ß BVtrgG ab S Mio. EUR: vor 

llintc:rltgung Vorschrtlbung ab 100.000 EUR 

14 Sirhr zur nachprtlftndtn Kontrollc: dtr (nt('m('n Rrvlsl0n Tl 24. Slrhr grunds.äuhch 
zur bcg(tllrndtn Kontroll~ durrh (nt('m(' Rc:vislontn d,c: Aussagen dC'5 RII In S('IOC'm 

Brnchl ~VC'rgalxpr.l;xis im 8MI mit SchwC'rpunkt Dlg.talfunk". Rrih(' Bund 201J/z. 
TZ 91. 
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Bund 2015/6 

ten Instrumenten in der Regel nicht der Anspruch einer klaren Tren ­
nung von Verantwortungen im Sinne des IKS zugrunde lag. 

Der RH empFahl dem BMVlT und BMWFW, im Sinne des Prinzips 

einer funktionellen Trennung von BedarFsanforderung, Bestellung 
und Leistungsabnahme im Beschaffungsprozess eine Prozessgestal ­
tung sicherzustellen , die gewährleistet, dass die Entscheidungen im 

Beschaffungsprozess nicht ausschließlich in der Hand einer Person l 
einer Sub- Organisationseinheil liegen. 

(2) Betreffend die Betragsgrenze Für die Genehmigung von Beschaf­
fungen durch Abteilungsleiter merkte der RH krilisch an, dass die 

Genehmigungsgrenze im BMVlT Für Abteilungsleiler fast 3- mal so 
hoch lag wie im Wirtschaftsressort (BMVIT: 100.000 EUR, Wirtschafts­

ressort: 35.000 EUR). 

Der RH empfahl dem BMVIT - insbesondere auch unler dem GeSichts­
punkt, dass im BMVIT keine verbindliche Vorhabensplanung be land 

(siehe 17 12) - , die Betragsgrenze Für Genehmigungen durch die Abtei ­
lungsleiter abzusenken und an die in vergleichbaren Ressorts üblichen 

Beträge anzupassen. 

11.3 Das Wirlsclwjlsresson fiihne in seiner Stellw'gllal,me aus, dass es auf­

grund der Heterogenität seiner AufgabeIl (mit zwei großeIl IlUchgeord­

neten Dienststellen Bundesamt fiir Eich - und Vermessullgswesell .md 

Burgiwuprmallllschajl Österreich) zwar verwaUlUlgsökonomi ch sinn voll 

sei, ressonweite BeschaffungeIl (wie l.B. IT- Ausstatwng, Möbel, Ver­

brauclisgegenstände) in der Zentralleitung ZlI konzentrieren '/Ild zent­
ral abZllwickelll; es sei aber Ilichtzweckmäßig, darüber hinaus generell 

eine zentrale Besclwffungsabteilullg einzuriclttell. Fachlich begrülldete 

Bescltaffimgsvorgällge (z .B. Werkvenrägefiir Studien) sollten sinnvoller­

weise durch die fachlich zuständige Abteilullg eifolgen. 

Mit den Regelungen in Zusammenhang mit dem Arbeits- ulld Bud­
getprogramm (ABP) seieIl klare Prozesse und ElItscheidungsbefugnisse 

festgelegt. 

Zum TIlema der begleitenden Kontrolle von Vergabevorgängen teilte 

das Winschajlsresson in seiller Stellungnahme mit, dass die Tätig ­

keit der Internen Revision im Wirtschajlsressorl auf eille prazessull ­

abhängige und daller ausschließlich nachgällgige Kontrolle fokussiert 

sei. Dadurch solle venniedell werdell, dass die IlIlemc Revision später 

jene Beschaffimgsvorgänge beurteilen müsse, in deren Durchfiillrullg 

sie im Zuge der begleitellde" KOlmolle bereits eingebunden gewesen sei. 
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11.4 Der RH betonte, dass es bei der funktionalen Trennung darum gehl, 

auch in dezentral organisierten Beschalli..mgssystemen sicherzustellen, 

dass die Entscheidungen im Beschaffungsprozess nicht ausschließlich 

in der Hand einer Person/einer Sub-Organisationseinheit liegen. 

Eine begleitende Kontrolle durch die Interne Revision ist nach Ansichl 
des RH bei Beschaffungen, Vergaben und Förderungen mit finanziell 
bedeutenden Beträgen zweckmäßig (siehe dazu Bericht des RH .Ein­

richtungen der internen Revision", Reihe Bund 2003/2, TZ 11]; dass 
das Wirtschaftsressort für Vergaben innerhalb der betraglichen Direkt­

vergabe- Schwelle [bis 100.000 EUR] keine begleitende Kontrolle vor­

sah, wurde vom RH nichl beanstandet. 

12.1 Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die [auch] für Vergaben 
wesentlichen Prozesse der Vorhabensplanung in den Zentralstellen: 

Tabelle 7: Prozess der Planung von Vorhaben 

BMVIT Wlrtschaftsr ••• or! I 

Grobscreening zur Abstimmung und PrioritätenseUung 
im Ressort für Projekte: 

Arbeits- und Budgetprogramm (ABP) als systematiSChes 
Planungstool zur Koordination der Vorhaben 
und Prioritätensetzung sowie zur Steuerung des 
Budgetvollzugs im Ressort: 

- erfolgt mittels jährlich erhobener Excel-Projekt­
beg ründu ngsblätter 

- ABP-Datenbank fUr planbare Sachausgaben (in sb. 
Beschaffungen, Förderungen, Mitgliedsbeiträge) 

- Erstellung des ABP in Abstimmung zw. Kabinett, 
Abteilung BA/I und den Fachsektionen 

- keine zusammenfassende ressortübefgreifende 
Übersicht der Projekte 

- zusammenfassende ressortübergreifende Übersicht der 
Projekte in e'iner Datenbank 

- Möglichkeit der ELAK-Verlinkung 
- unterjährige Fortschreibung/Anpassung der Planung 

- keine förmliche Genehmigung der Planungen - förmliche Genehmigung der Planungen durch 
Bundesminister 

betrifft Aufgaben- und Budgetbereich des damaligen BMWFJ (UG 25. 33. 40) 

Quellen: Daten BMVIT und Wirtschaftsressort; Zusammenstellung RH 

50 

Die Planung von Vorhaben und damit auch die Priorisierung, ressortweite 

Abstimmung und grundSätzli che Bedarfsprüfung von Beschaffungen 
erfolgten im Wirtschaftsressort in einem systematischen Jahres- Pla­
nungsprozess: Das Wirtschaftsressort plante vorhersehbare Sachausga­
ben (insbesondere Beschaffungen, Förderungen, Mitgliedsbeiträge) mil 
dem Arbeits- und Budgetprogramm (ABP), das eine zusammenfassende 

ressortübergreifende Übersicht der geplanlen Projekte erlaubte und diese 
- mit der Möglichkeit der Verlinkung mit dem ELAK - in einer Dalen­

bank abbildete. Die Planung wurde vom Bundesminister genehmigt und 
harte damit einen hohen Grad an Verbindlichkeit. 
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Vergabe prozess 

Das BMVIT verfügte über einen deutlich weniger formalisierten Jah ­

res- Planungsprozess; im Gegensatz zum Wirtschaftsressort erfolgte 
keine Zusammenfassung der Projekte in eine Gesamtübersirht und 

insbesondere auch keine rörmliche Genehmigung der Planung durch 
die damalige Bundesministerin. 

12.2 Der RH erachtete einen strukturierten ressortweiten Planungsprozess als 
essenziell tUr einen zweckmäßigen und geordneten Budgeteinsatz; er unter­
strich, dass dieser insbesondere auch ein Element einer kritischen Bedarfs­

prüfung von Beschaffungen (hinsichtlich der Prüfung der Notwendigkeit 

einer externen Beauftragung wie auch hinsichtlich der Abstimmung von 
Aufträgen zwischen den Organisationseinheiten) darstellte. Der RH erach­
tete den Planungsprozess des Wirtschaftsressorts als zweckmäßig. 

Er empfahl dem BMVIT, die auf Abteilungs- und Sektionsebene vor­

handenen Vorhabensplanungen auf Res ortebene zusammenzutUhren 
und die Verbindlichkeit der Jahresplanung durch eine förmliche Geneh­

migung der Ressortspilze zU unterstreichen. 

13.1 (I) Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die lauch) für Ver­
gaben relevamen Prozessvorgaben : 

Tabelle 8: Interne Vorgaben der ZentralstelIen - Vergabeprozess 

Beschreibungen des 
Ve rga beprozesses/Prozess· 
abbildungen 

Dokumentation,­
verpflichtungen 

Sich erstellung der 
finanziellen Bedeckung 

standardisierte allgemeine 
V.rt" g,besta ndtei le 
Einholung von Vergleichs­
angeboten 

BMVIT 

io einigen Organisationseinheiten: 
- Werkvertragsmusterakt (Sektion 11 und [V) 
- Prozessvorgaben (Sektion [11 - Bereich 

[nnovation)' 

Verpflichtung zur Aktenführung im ELAK "nd 
Erfassung von VerrechnungsV'orgängen in 
HV-SAP 

Mittelbindung in SAP muss im ELAK­
Vergabeakt dokumentiert sein ats 
Voraussetzung für Beauftragung 
Musterwerkvertrag und Allgemeine 
Vertragsbedingungen des BMVlT 

verpflichtend in einigen 
Organisationsein heiten2: 

Einholung von 2 bis 3 Vergleichs.ngeboten 

Wirtschaftsressort' 

ELAK-Musteraktenläufe für das 
gesamte Ressort im System hinterlegt 

Verpflichtung zur Aktenführung 
im ELAK und Erfa"ung von 
Verrechnungsyorgängen in 
HV-SAP 

Mittelbindung in SAP muss im ELAK­
Vergabeakt dokumentiert sein als 
Voraussetzung für Beauftragung 

Musterwf!rkyertrag und Allgemeine 
Vert"gsbedingungen des BMF 
verpfUchtend in einigen 
Org a ni sa tiQ nsei nheitenJ: 

Einholung von 2 bis 5 Vergleich,­
angeboten 

Handbuch der Sektion ur - Bereich Innovation des BMVIT für Beauftragungen, Förderungen und Au szahlungen 
Sektion I Pr/" (IKT) im Informations- und Kommunikationstechnik O,ganisationshandbuch und in Sektion III - Bereich 
Innovation im Handbuch geregelt 
(enter 1 leitfaden [)irektvergaben 
betrifft Aufg'ben- und Budgetbereich des damaligen BMWFJ (UG 25. 33. 40) 

Quellen: Daten BMVIT und Wirtschaftsressort; Zusammenstellung RH 
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(2) Der Prozess und die Entscheidungsgrundlagen der Direktvergaben 

waren - wie bei jedem anderen Vorhaben auch - in beiden Ressorts 
im ELAK zU dokumentieren (der ELAK stellt allerdings kein Logistiktool 

dar, das Bedarfsanforderung, Bedarfspriifung, Bestellung und Tennin­
überwachung automatisiert unterstützt). Die Verrechnungsvorgänge 
(v.a. Mittelbindung und ZahlungJ5) erfolgten über HV- SAP.36 

ELAK und HV- SAP sind getrennte IT-Systeme, die teilweise gleiche 
Informationen enthalten (wie etwa Kreditorennummer, Mittelbindung, 

Bestätigung der sachlichen Richtigkeit, Bcuagshöhen, Fälligkeiten), die 

von den Systemen grundsätzlich nicht automatisiert abgeglichen wer­
den. Das BMVIT führte im Jahr 2013 in der Zentralstelle die Koppe­
lung zwischen ELAK und HV-SAP ein, die einen automatischen Sta­

tusabgleich beider IT -Systeme ermöglicht. 

(3) Ressortweit verbindliche Prozessabbildungen zu Vergabeprozes­

sen gab es in keinem der beiden überprüften Ressorts. Im BMVlT ver­
fügten einige Organisationseinheiten über Auflistungen der wesent­
lichen Prozessschritte von Vergaben, die jedoch nicht im ELAK im 

Sinne eines Workflows hinterlegt warenn Im Wirtschaftsressort waren 
die wesentlichen Prozessschritte (Mitbefassungen) in ELAK-Muster­
aktenläufen hinterlegt. Eine Hilfestellung betreffend die Vollständig­
keit der Inhalte des Aktes [Votumsinhalte, Erledigungsvorlage) boten 

die Vorgaben im Wirtschaftsressort nicht. 

(4) Das BMVlT und das Wirtschaftsressort verwendeten Musterwerkver­
träge und einheitliche Allgemeine Venragsbedingungen. Während im 
Wirtschaftsressort noch der _Musterwerkvertrag des BMF für geistige 
Arbeitsleistungen38 samt Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB)" 39 
aus dem Jahr 2003 in Verwendung stand, hatte das BMVIT den Muster-

)5 Nur dk Zahlungsanordnung ~rfolgt durch das Rcssort. die Zahlung selbst wird über 
die" ausgegliedert!:' Buchhaltungs3gc:ntur des Bundt"S vorgenommen. 

}6 Die Mittelreservierung. Mittelbindung und Au zahlung sind eigens vordeflniene Prozesse 
im HV-SAP, die nur von berechtigten PCßOnen (Rollentrcnnung n<lch den haushalts· 
rechtlichen Vorschriflen: Anordnung.sreferem - Anordnungsbcfugler - AU.5lahh::nd~ 

Sielle) n~ch den haushallsrechllichen Bestimmungen erfolgen, Die Verr«hnungsvor­
gänge des Bundes sind stark. Slanda.rdisien . .sie wurden vom RH in seiner Prüfung .lrHer­
nes KonuollsysH:m in der Haush~h.svem:chnung dros Bundes", Reihe Bund 2012/10, 
ausfilhrlicn analysien und werden vom RH jährlich im Rahmen einer Priifung gemäß 
§ 9 RHG syslemalisch überprOft, 

11 Darüber hinaus im ELAK- Organis.nionshandbuch des BMVTT vordcfmiertc und je nach 
Höhe der Miltelvonnerkung unterschiedliche ELAK- Prozesse/Atlenläufe waren nichl 
verpnichlend anzuwenden, 

18 mit Ausnahme jener, die sich auf Forschungsaufträge und Aufträge Rlr sonstige wis­
senschaftliche: UntersUChungen beziehen 

) i) Rundschreiben des BMF vom JO. Apol 200J. Z OJ 0610/6- 11/3/02 : mittels Erlass als 
Referenz mr den gesamten Bund veröffentlicht 
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werkvertrag wie auch die Allgemeinen Vertragsbedingungen des BMF 
wiederholt überarbeitet und aktualisiert (zuletzt Anfang 2014). Die 

Änderungen betrafen U.a. Bestimmungen über nachträgliche Vertrags­
änderungen, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht sowie die Festle­

gung der Gültigkeit der Leistungsvereinbarung auch im Fall der Nich ­
tigkeit einzelner Nebenbestimmungen (salvatorische KlauseI 40). 

Die vom BMF ursprünglich intendierte laufende Aktualisierung des 
Musterwerkvertrags für geistige Arbeitsleistungen samt Allgemeinen 
Vertragsbedingungen (AVB) war bis 2014 nicht erfolgt. 

(5) Betreffend die Einholung von Vergleich angeboten gab es in k.ei­
nem der beiden Ressorts ressortweit geltende Bestimmungen. 

Einzelne Organisationseinheiten der beiden Ressorts (im BMVlT: 
Bereich Innovation der Sektion 111;41 im Wirtschartsressort: Center 142) 
verfügten jedoch über spezifische Leitfaden, die ab Auftragswerten 

von 5.000 EUR bzw. 10.000 EUR/25.000 EUR (netto) bei Direktverga­
ben eine grund ätzliche VerpOichtung zur Einholung von zumindest 
zwei Vergleichsangeboten vorsahen.4) 

13.2 (I) Der RH erachtete die Standardisierung der Beschaffungsprozesse 
und Werkverträge als wesentliches Element zur Sicherstellung recht­
mäßiger und zweck.mäßiger Abläufe. Musterwerkvcrträge und Allge­

meine Vertragsbedingungen waren wichtige HilFestellungen, um eine 
effiziente und gleichmäßige Gestaltung der Verträge des Bundes zu 

unterstützen und die Rechtsposition des Bundes adäquat abzusichern. 

Der RH beurteilte die ELAK-Musteraktenläufe im Wirtschaftsressort 

positiv ; im BMVlT hob er die Hilfestellung im Sinne einer Check.liste 

im - für die Sektionen 11 und rv geltenden - Werkvertragsmuster­
akt posiliv hervor. Insgesamt war der RH allerdings der Ansicht, dass 
in beiden Re sorts - im Sinne der Optimierung des Ressourcenein-

40 Die Unwirksamk~iI einzelner B~limmungcn in einem Vcnrag fUhrt grundsätzlich ZUI 
Unwirksam keil dt'S gesamten Rcchl"sgeschäfts [Nichtigkeit}. Minels salvatorischer K.lau ~ 

seI können die Venragspaneien abweichend von diesem Grundsatz bestimmen, da~s 

- auch bei Nichtigkeit von Einzelbestimmungen - der RtSlVtnrag aurn~(hl bleibl und 
tu erfüllen iSI . 

41 BMVIT: Ben:i!;h lnnovation der Sektion 111: Handbuch für Bt'aunragungen, Förde· 

rungen und Auszahlungen des BMVIT 

4 2 Wirtschatbresson: Center I : Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungen bis 

100.000 EUR 

4 ) Wiruchaftsresson (Cemer i) ab 5.000 EUR Intllol l.umindesl twei unverbindliche 
Angeblm:; BMvrr tBertkh lnnovation) für lirfer- und Oirnsllris1l..mgen ab 10,000 EUR 
Ineuol. für geistige Dienstleistungen ab 25.000 EUR (neHo) nach Tunlichkeit drei. 
zumindest aber zwei Vergleichs- Angeoole 
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atzes und der Reduzierung möglicher Fehler - ein Potenzial fiir wei ­
tere Standardisierung gegeben war. 

Hinsichtlich der Musterwerkveruäge kritisiene der RH, dass das BMF die 

Muster- Vorlagen seit dem Jahr 2003 nicht mehr aktualisien hane. Es 
fehlten wichtige Venragsinhalte, wie Festlegungen über nachträgliche 

Venragsänderungen, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht sowie 
die Festlegung der Gültigkeit der Leistungsvereinbarung auch im Fall 
der Nichtigkeit einzelner Nebenbestimmungen ( alvatorische Klau el). 

Der RH empfahl dem BMF die Überarbeitung und Anpassung des 

Musterwerkvertrags fiir geistige Arbeitsleistungen aus dem Jahr 2003 
(samt Allgemeinen Venragsbedingungen - AVB) an die aktuellen recht­
lichen Erfordernisse. 

(2) Der RH wies auf das grundsätzliche Problem hin, dass ein rascher 

Überblick über den gesamten Beschaffungsvorgang einschließlich Zah­
lungsvorgang dadurch erschwen war, dass die Dokumentation in zwei 
getrennten Systemen (ELAK - inhaltliche Abwicklung; HV- SAP - Ver­

rechnungsvorgänge) erfolgre.44 

Der RH hielt fest, dass die Nicht - Vernetzung der beiden Systeme das 

Fehlerrisiko erhöhte und die Prüfungstätigkeit erschwene. da cin Sach­
verhalt in zwei getrennten Systemen nachverfolgt werden musste. Die 
schrittweise Umsetzung der Koppelung zwischen ELAK und HV- SAP im 
Bundesbereich war geeignet, widersprüchliche Verrechnungsangaben 
zu venneiden und die nachträgliche Nachvollziehbarkeit zu erleichtern. 

(3) Aus Sicht des RH sollten bei Direktvergaben Preis- /Marktrecher­
chen bzw. die Einholung von Vergleichsangeboten der Regelfall sein. 
Der RH kritisiene, dass beide Ressons trotz der 2009 erfolgten Anhe­

bung des Schwellenwens fiir Direktvergaben auf 100.000 EUR nicht 
ressonweite Regelungen betreffend Preisrecherchen/Einholung von 

Vergleichsangeboten getroffen hanen. 

Um den Weltbewerb zu nutzen und die Angeme enheit der Preise 
zu gewährleisten, empfahl der RH beiden Resson, ressonweit ein­
heitliche Vorgaben betreffend Markt- und Preisrecherchen sowie die 
Einholung von Vergleichsangeboten zu treffen und bei Direktverga­

ben über einer Bagatellgrenze grundSätzlich (sofern dies im Einzel ­
fall nicht unzweckmäßig ist) drei Vergleichsangebote einzuholen [vgl. 
auch TZ II und die Empfehlungen im Bericht des RH _Vergabepraxis 

im BMI- , Reihe Bund 2013/2, TZ 17). 

44 sIeht dazu auch den St richt des RII Jnt('mes Konlrollsystt m In dt r lIaushallSVtrTt'{'h­

nung des Bundf:'5- , Reiht Bund 2012/ 10, rl 5 
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(4) Um die rechtmäßige und zweckmäßige Abwicklung sowie eine über­

sichtliche und vollständige Dokumentation von Vergaben zu unter­

tützen. empfahl der RH den beiden Ressorts. ressortweit verbindliche 

Standards/Checklisten rur BeschaITungen festzulegen. die insbeson­

dere Vorgaben zu folgenden Punkten enthalten: 

- Beschlagwortung, 

- Begründung des Bedarf /Nutzens Für das Ressort. 

- Begründung der Wahl des Vergabeverfahrens. 

- Prüfung der Preisangemessenheit und Einholung von Vergleichs­

angeboten, 

- Angaben zur Eignung/QualifIkation der Unternehmen, 

- Verwendung von Mustervenrägen. 

- Angaben zur Leistungsabnahme. 

13.3 (I) Das BMF hielr zur EmpJehiung des RH, den Musrerwerkverrrag zu 
überarbciren, in seiner Srellungnahme Je r. dass an einer neuen Fas­
sung gearbeirer werde und im akruellen Enrwurf die vom RH erwähnren 
PU/lkre umgesetzr seien. 

(2) Das Wirrscllajlsressorr berollle in seiner Srellungnahme, dass es 
auJgrund der gegellsrändlicllen PrüJulIg des RH - über die schOll besre­
hellden ressorrinremell Regelul/gen hinaus - eil/e Checklisre für die 
Durchführung von BescllOJJllIIgen (für den Bereich WirrscllOjl des 
BMWFW) ersrdlr habe. Diese ellrhalre einheirliche verbindliche Sran­
dards berreIfend Dokumenrarioll, Begründung des Vergabebedarfs , Eill­
holul/g VOll Vergleichsangeboren owie Aujlragserreilung. 

14.1 Das Winschaftsressort stellte im Intranet gut trukturiert und leicht 

auffIndbar Für die Bediensteten die Für Vergaben relevanten ressort­

internen Vorgaben und rechtlichen Informationen zur Verfligung. 

Im Intranet des BMVIT gab es keine vergleichbare Zusammenstellung 

von Informationen. 
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14.2 Der RH wies daraufhin, dass der Kommunikation relevanter Informa­

tionen in IKS- Standards wesentliche Bedeutung beigemessen wird. 

Er empfahl dem BMVIT, das im Intranet flir die Bediensteten abrufbare 

Informationsangebot zu Beschaffungsprozes en zu verbessern. Dadurch 
sollte flir die Bedien teten ein rascher, aktueller Zugang zu den gel­

tenden gesetzlichen Normen und ressoninternen Vorgaben ermög­
licht werden, 

Abwicklung der Direktvergaben i n der Praxis 

Überblick 
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15,1 (I) Der RH untersuchte anhand von Beispielsfallen. inwieweit die über­
prüften Ressons die IKS- relevanten Vorgaben tatsächlich einhielten. 

Die Fälle machten deutlich, welche Prozessschrille bei Direkrverga­
ben im Wesentlichen regelkonform abliefen und in welchen Bereichen 

IKS- relevante Schwachstellen auftraten. Insgesamt untersuchte der 
RH 32 Direkrvergabefalle4s (Auftragseneilungen vornehmlich in den 
Jahren 2012 bis 2013) mit einem Auftragsvolumen von insgesamt 

rd. 1,86 Mio. EUR. Er fokussiene bei der Prüfung der Fälle insbe­
sondere auf die Prozessschrille Dokumentation. Planung, Vertragsab­
schluss sowie Leistungsabnahme und Abrechnung. 

(2) Die fol gende Tabelle gibt einen Überblick über die bei den überprüf­
ten Direktvergabe-Beispiel fallen festgestellten Stärken und Schwä­

chen im Beschaffungsprozess: 

4!. slI:he Fall iistt in den Anhang-Tabt-IIen I und 2 
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Tabelle 9: IKS-5tärken-5chwächen-Analyse anhand von Beispielsfällen 

x 
./ 

Auffälligkeiten je Ressort in mindestens 4 Fällen (mehr als 20 "fo) 
Auffälligkeiten je Ressort in 1 bis 3 Fällen 
keine Auffälligkeiten 

Prozessschritte 

(BMV!T: 17 Fälle. Wirtschaftsressort: 15 Fälle) 

BMVlT Wirtschaftsressort1 

1. aktenmäßige Dokumentation der Beschaffung 

Einhaltung der Zuständigkeiten 
2. (Gene hmigungswege) 

x 

SeIN .... 
3. Begründung des Bedarfs 

4. 

5. 

6. 

Sicherstellung der budgetären Bedeckung 

Einhaltung der grundSätzlichen Beschaffungspflicht 
über die BBG 

Zulässigkeit der Direktvergabe (Einhaltung der 
Betragsschwelle) 

Klärung der Angemessenheit des Preises: 

./ 

./ 

7. Einholung von Vergleichsangeboten . Durchführung 
einer Marktrecherche 

x 

8. 

9. 

SeIN" 

10. 

Auswahl des Auftragnehmers 
Gewährleistung von Eignung und Bestbieterqualität 

Auftragserteilung mit schriftlichem Vertrag - klare 
LeistungSbeschreibung. klare Leistungsfristen; 
Musterverträge verwendet. Mitvereinbarung 
standardisierter AVB ... 
Nachvollziehbarkeit der Leistu ngsabnahme 
(Bestätigung der sachlichen Richtigkeit) 
leistungsabrechnung und Zahlungsanweisung 
entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 

x 

betdfft Aufgaben- und 8udgetbe'eich de, damaligen 8 MWfJ (UG 2~, H , 40) 
Quelle: RH 

Bund 2015/6 

15.2 (I) Der RH stellte in beiden Ressorts in den überprüften Direktvcrga­
ben eine grundsätzlich geo rdnete Abwicklung der Beschaffu ngsvo r­
gä nge fes\. So beachteten d ie Ressorts die ressortinternen Zustä nd ig­
keiten Zu r Genehmigu ng der Venragsabschlüsse46 und trafen Vorsorge 
fü r die budgetäre Bedeckung. 

46. Nach den Fcststellungen des RH wurden im BMVIT gelrgentlich innerhalb der GerH.'h · 
migungsschw~lIt für Abtti(ungsltiter liegende Aufiräge vom Generaisektttär gl!nehmigt 
IBMVIT: Fall I, 10) ; im BMVlT gahen mit dnr::r Gr::nchmigungsgrenze von 100.000 EUR 
vtrgleichswdsc: hohe Genehmigungsbeträge für Abtcilungsleilcr - siehe in diesem 
Zusammenhang auch TZ 11. 
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In allen überprüften Fällen war die Nicht - Inanspruchnahme der BBG, 

d.h. die Beauftragung über die Ressons selbst, gerechtfertigt, weil es 
sich um nicht von der BBG angebotene Leistungen handelte (z.B. Stu­

dienaufträge, Beratungsaufträge). 

(2) Schwachstellen, die geeignet waren, die Sparsamkeit, Winschaft­

lichkeit und Zweckmäßigkeit zu beeinträchtigen, zeigten sich bei der 
Dokumentation (TZ 16), der Nachvollziehbarkeit des Bedarfs und Nut­

zens der beauftragten Leistung Flir das Ressort (siehe Tl 17) sowie hin­
sichtlich der Gewährleistung der Preisangemessenheit und Bestbieter­

qualität (TZ 18 bis 20). 

(3) Mängel bei der Dokumentation und die Nicht- Einhaltung von Stan­

dardabläufen ergaben sich insbesondere bei Beauftragungen auf Ini­
tiative oder im Nahbereich der Ressortspitze (Tl 21, 22). 

16.1 Die Vergabeprozesse waren im ELAK hinsichtlich der inhaltlichen Ent­

scheidungsprozesse und in HV- SAP hinsichtlich der Verrechnungs­
prozesse erfasst. Dennoch zeigten sich im Einzelnen Dokumentations­

mängel : 

In einer Reihe von überprüften Einzelfallen waren - neben Problemen 
der inhaltlichen Nachvollziehbarkeit (siehe Tl 17 bis 22) - wichtige 
Dokumente des Beschaffungsprozesses, wie etwa die unterschriebenen 
Driginalverträge, die Rechnungen oder die erbrachte Leistung (z.B. Stu­

die) zur Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht veraktet (BMVIT: Fall 9, 
10, 13, 17; Wirtschaftsressort: Fall 11, 12). Dies lag zum Teil daran, 
dass unterschriebene Originalverträge nicht bei Einlangen im Ressort, 
sondern erst nach Einlangen dazugehöriger Rechnungen als Grundlage 
Flir die Zahlungsanwei ung veraktet wurden (BMVIT: Fall \3, 14, 15). 

16.2 Der RH kritisierte die Mängel in der Dokumentation ; er war der Ansicht, 
dass Verzögerungen und Lücken in der Veraktung wichtiger Dokumente 
(z.B. von unterschriebenen Verträgen, erbrachten Leistungen, Rech­
nungen) das Risiko bargen, die Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit 

und insbesondere die Sicherung der rechtlichen Position des Bundes 
im Streitfall zu beeinträchtigen. 

Er empfahl den beiden Ressorts, aus Gründen der Recht sicherheit und 
Transparenz auf eine genaue und zeitnahe Dokumentation der unter­
schriebenen Verträge und der erbrachten Leistungen zu achten. 
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16 .3 In seiner Stellungnahme lrielt das Wirtschaftsressort fest , dass im Sinne 

eines effizienten RessourceneinsaCles großer Wert aufdie Einhaltung der 

beslehertden res ortinlertlert Regelungen sowie eine lückenlose Doku ­

memalion von Auftragsvergaben gelegt werde. Zu diesem Zweck wür­

den enlsprechende ELAK- Muslerprozesse sowie akluelle Informalionen 

zu Beschaffungen im IllIranel zur Verfiigung geslelll. Auch habe das 

Wirtschaft ressort aufgrund der gegenSlöndlicilen Prüfung des RH -

über die schon beslehenden ressortilllertlen Regelungen hinaus - eine 

Checklisle für die Durchführung VOll BeschaffungeIl (fiir den Bereich 

Wirtschaft des BMWFW) erSlell1 (siehe auch TZ 13 und 17). 

17.1 In vier, insbesondere Kommunikationsdiensllcistungen belretTenden 

Fällen war unklar, inwieweit ein Interesse des Ressorts an der Erbrin­
gung der Leistung bcstand und weIche Ziele/Wirkungen mit der Leis­
tung verfolgt wurden (BMVIT: Fall I. 16; Wirtschaftsresson: Fall 7. 8). 

Bei zwei rechtlichen Analysen war auf Basis der Dokumentation im 
Akt nicht nachvollziehbar, warum das Resson Leistungen nicht selbst 

erbringen konnte (BMVIT: Fall 9; Wirtschaftsresson: Fall 15). 

17.2 Der RH kritisiene die Mängel in der Nachvollziehbarkeit des Bedarfs 
und Nutzens der beauftragten Leistung rur das Resson. 

Er empfahl den überprüften Ressons, zur Sicherstellung der Zweck­

mäßigkeit der BeschatTung den Bedarf sowie den erwanelen und ein­
getretenen Nutzen der beauftragten Leistung rur das Res on zu prü­
fen und im Akt feslzuhalten . 

17.3 LaUI Slellungnallllle de Wirt chaftsre sort Iwndle es sich um keinen 

syslelllillllllanelllen Mangel illl Gesa 111 I res ort. sOlIdertI um (fei/-)Mön­

gel ill vereinzellen Auftragsvergaben. Die geselzlichen RegelungeIl des 

Bundesvergaberechts seien eingellallell worden . 

Im Silllle eilles effizielllen Ressourcelleillsarzes werde großer Wert auf 

die Einhallullg der beslehellden ressortinlertlen RegelungeIl sowie eine 

lückenlose Dokumentation von AuftragsvergabeIl gelegI. Aufgrund der 

gegellstölldlicllell Prüfullg des RH habe das Wirtscllaftsressorl - über 

die schon beslehendell ressortilltenlen Regelungen hinaus - eille Check­

lisIe für die Durchführung von Besellaffungen (fiir deli Bereich Wirt ­

sellaft des BMWFW) erSlell1 (siehe auch TZ 13 ulld 16). 
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18.1 Eine Überschreitung der Betragsschwelle von 100.000 EUR exkJ. USt 
war bei keinem der überprürten Einzelaufträge gegeben: dennoch stellte 

sich in einigen Fällen aufeinanderfolgender Beauftragungen die Frage 
nach der rechtlichen Notwendigkeit und/oder win chafllichen Zweck­

mäßigkeit einer Au chreibung der Leistungen. Dies betraf: 

- Projekte zur Begleitung von Strategieprozessen bzw. ein Weiterbil ­

dungsprojekt mit jeweils aufeinanderfolgenden Beauftragungen des­
selben Auftragnehmers und fonlaufenden Leistungen über mehrere 

Jahre, wobei jede einzelne Beauflragung jeweils unter der Schwelle 
von 100.000 EUR lag (BMVIT: Fall 13, 15: Winschafl resson : Fall 9): 

- einen deutlich über der Betragsschwelle liegenden IT- Auftrag an ein 
Unternehmen, das bereits die Jahre zuvor mit dem Projekt betraut 
war (Auflragswen rd. 199.000 EUR inkJ. USt). Dieser Folge-IT­

Auftrag erfolgte mit Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Aus­
schreibung unter Berufung auf die Ausnahmebestimmung des § 3D 

Abs. 2 Z 2 BVergG (Verhandlungsverfahren mit nur einem Bieter 
aus technischen Gründen) ohne nähere Darlegung und Dokumen­

tation der daftir maßgeblichen Gründe (Winschaftsresson: Fall 14). 

18.2 Der RH empfahl den überprüften Ressons. rur längerfristig laufende 

Projekte (wiederkehrende Aufträge), deren über drei Jahre kumuliene 
Auftragssummen über der Betragsschwelle von 100.000 EUR exkJ. USt 
liegen, die Zweckmäßigkeit einer Ausschreibung - auch wenn dies 
vergaberechtlich nicht verpflichtend ist - zu prüfen. 

18.3 Laut Stellungnahme des Wirtschaftsressorts würden die grundsätzliche 
Einjährigkeit der Bundesjinanzgesetze sowie die generelle budgctäre 
Lage im Fall von wiederkehrenden Aufträgen vielfach keine Sicher­
I,eit geben, ob Aufträge auch in den Folgejahren noch möglich seien. 
Dadurch könne es in einzelnen Fällen zu wiederkehrenden Auftrags­

vergaben komme,!. 

Grundsätzlich würden jedoch Vorhaben gesamtllOfl ge ehen und ver­

gaberechtlich auch entsprechend beurteilt. 
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19.1 (I) In über 20 ~ der überprüften Einzelfalle hallen die Ressorts keine 

Vergleichsangebote eingeholt, obwohl dies mit venretbarem Aufwand 
möglich gewesen wäre (BMVIT: Fall 3, 10, 12, 14; Wirtschaftsressort: 
FallS, 8,11,12,15). Solche Beauftragungen begründeten die Ressorts 

u.a. mit einer bereits früheren positiven und effektiven Zusammenar­
beit mit den Auftragnehmern, d.h. dass sich der Auftragnehmer schon 

in der Vergangenheit gut bewährt habe oder entsprechendes Know­
how nur bei den ausgewählten Auftragnehmern vorhanden sei (BMVIT: 
Fall 3, 14; Wirtschaftsressort : Fall 8, 9). 

(2) Der folgende Beispielsfall macht das Ausmaß der erzielbaren Preis­

unterschiede im Falle der Einholung von Vergleichsangeboten deutlich: 

Beide Ressorts schlossen jeweils mit einem Optiker eine Rahmenverein­
barung über den Ankaufvon Bild chirmbrillen ab, die sie den Bediens­

teten ftir die Tätigkeit an ihren Arbeitsplätzen unentgeltlich zur VertU­
gung stellten.·7 Der Vertrag des BMVIT sah ftir Gläser vergleichbarer 
Qualität mehr als den 2,5-fachen Preis gegenüber dem Venrag des 

Wirtschaftsressorts vor (normale Einstärkenbild chirmbrille: BMVrr 
350 EUR, Wirtschaftsressort bis 136 EUR; Gleitsichtbildschirmbrille: 
BMVlT 700 EUR, Wirtschaftsressort bis 279,6 EUR). 

- Das BMVIT bezahlte im Jahr 201 3 für 47 Brillen (sechs Brillen zum Preis 
vonje 350 EUR und 4 1 Brillen zuje 700 EUR) insgesamt 30.800 EUR. 

Das BMVIT hatte im Jahr 2012 keine Prei auskünfte eingeholt, 

sondern die schon im Jahr 2007 getroffene Vereinbarung ein wei­
teres Mal unter Beibehaltung derselben Konditionen verlängert. Je 

nach Ausftihrung kostete eine Brille samt Fa ung pau chal bis zu 
350 EUR bzw. - im Falle einer Gleitsichtbrille - bis zu 700 EUR.·8 

4' Siehe- VC'rordnung der Bundrsrt'giC'rung übtr den Schutz dC'r Bund~b('(h('nst('t('n bti 
BlIds<hinn.rb<:i1 IB- BS- Vl. BGBI. 11 Nr. 4~J/1999 .urgrund des Bundos- BreitnSlt· 
Itnschulzgrs('IZts (B- BSG), BGBI. I NT. 70/1999. sowie Rund.'ichrtibt'n drs BMF vom 

25. Ftbruar 2000, GZ 920.611/4 - VIIJAJ6JOO. dazu. Der DIC~n5Ig("btr hat demnach den 

Be-dit'nSll"lt"1l s~lil:lI(' SC'hhilfen zur Vtrfilgung zu stellen, wenn dit' Ergebnisse der 
AugenunlC'rsuchungen trgd)C'n. dass dll"S<' nOlwrndig sind. wril normale ~hhilren 
meht vrrwrndrt wrrdrn könnrn. DI~ Sthhilrrn sind nur für Bildschirmarbruen ver­
wrndbar. da sir fUr rinr Sthdistanz zWISC'hrn 40 und 80 cm rlRgrstC'lIt Sind. Fur dir 
Anschaffung dl~r Sc-hhilre kommt wahlwC'lst rm ErsalZ drr Kosten du SthhiIre odC'r 
dir DI~klbC'schaffung durch den Dlenstgd)('r IR Bttrat"ht. OC'r KostrnersalZ Wird sieh 
aur die notwendigen medizinischen Anrorderungen der Sehhl1re bC'schr.'inkrn. Sondcr­
wunsche Sind nicht durch den KostrnC'rsatz abgedeckt. 

41 Fassung maximal 200 EUR: ~i C'mrr tnmnn Fassung musstt drr Bf'dlenslete S('lbst 
für drn Resl~lrag aufkommen. 
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- Das Wirtschaftsresson bezahlte im Jahr 2013 rur 26 Brillen insge­

samt 2.845 EUR. 

Das Winschaflsresson hatte wie schon im Jahr 2006 auch 201 I wie­
der mehrere Preisauskünfte im einschlägigen Fachhandel eingeholt 

und schließlich den gilnstigsten Anbieter ausgewählt, mit dem es 
schon runf Jahre zuvor eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen 

hane. Die Preise blieben gegenüber 2006 unveränden und lagen je 
nach verwendetem Material (mit Glas bis drei Dioptrien, darüber 
mit Kunststoff, inkJ. Fassung im Wen von 16,3 I EUR) bei maximal 

69 EUR für Einstärkenbrillen. bei maximal 136 EUR rur Ei nstärken­
Distanzbrillen und bei maximal 279,60 EUR für Gleitsichtbrillen. 

19.2 (I) Der RH kritisiene das häufIge Fehlen von Vergleichsangeboten. 

Der RH betonte, dass Direklvergaben aufgrund der Nicht- Bekanntma­
chung nach außen ein besonderes Risiko der Aus chaltung des Welt­
bewerbs und überhöhter Preise bargen (siehe TZ 6). Er war daher der 

Ansicht. dass der Prüfung der Preisangemessenheit bei Direktverga­
ben besondere Bedeutung zukommt und eine Vergleichsanbotseinho­
lung der Regelfall sein sollte. Durch die Nicht-Einholung von Ver­
gleichsangeboten verzichtet der öffentliche Auftraggeber darauf. die 
(möglicherwei e noch unbekannte) wirtschaftlichste Lösung zu fInden. 

Der RH empfahl den überprüften Ressorts. auch bei Direktvergaben 

die Voneile des Wettbewerbs für den Auftraggeber zu nutzen und zur 
Sicherstellung der Prei angemessenheit bei Direktvergaben grundsätz­
lich ( ofern dies im Einzelfall nicht unzweckmäßig war) drei Vergleichs­
angebote einzuholen (siehe dazu auch TZ 13 betreffend die internen 

Vorgaben). 

(2) Betreffend den Ankauf von Bildschirmbrillen im BMVlT kritisiene 
der RH, dass das BMVLT die Rahmenvereinbarung aus dem Jahr 2007 

mit demselben Anbieter ohne Einholung aktueller Preisvergleiche 
immer wieder verlängene. mit dem Ergebnis. dass es rur Gläser ver­
gleichbarer Qualität mehr als den 2,5-fachen Preis im Vergleich zum 

Winschaftsresson zahlte. 

Um einen Überblick über die aktuelle Preissituation und eine winschaft­
Iiche Beschaffung sicherzustellen. empfahl der RH dem BMVLT, im Falle 
einer neuerlichen Vereinbarung über den Bezug von Bildschirmbrillen 

für Bedienstete wenigstens drei Vergleichsangebote einzuholen (vgl. 
grundsätzlich zur Einholung von Vergleich angeboten TZ 13). 
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19.3 Das BMVlT hielr in seiner Srellungnahme fe r, das zu der im Jahr 

2007 abgeschlossenen Vereinbarung drei Angebore eingeho/r worden 
seien. Diese Vereinbarung wäre in den Jahren 2009, 2010 und 2012 

zu den gleichen Bedingungen verlängert worden und sei mir 31. Dezem­
ber 2013 abgelaufen. Die im Jahr 20 14 bezügliclr einer Vereinbarung 

jiir die Anfertigung von Bildschirmbrillen konrakrierte BBG habe auf­
grund des niedrigen Vergabevolumens kein Interesse am Abschluss 
einer Vereinbarung gehabt. Das BMVIT habe nunmcllr ein Direktver­

gabeverfalrren (eingesclrränkre Vergabe) durchgejiilrrr und eine Verein­
barung für die Zeir vo n November 2014 bis Okrober 20 17 mir einem 

anderen Anbierer abgeschlossen. 

19.4 Der RH hob hervor, dass auch bei Direktvergaben die Voneile des Wett­

bewerbs genutzt werden sollten und zur Sicherstellung der Preisan­
gemessenheit bei Direklvergaben grundSätzlich Vergleichsangebote 

einzuholen wären . 

20.1 Vorkenntnisse früherer Auftragnehmer aus Vorprojekten oder früheren 
Projektphasen waren in über 20 % der überprüflen Bei pielsfalle maß­

gebliche Gründe daftir, bei gleich oder ähnlich gelagenen Aufträgen 
wieder auf diesen Auftragnehmer zurückzugreifen (BMVIT: Fall 3, 13, 

14, 15: Winschaftsresson : Fall 8,9. 14). Wie auch chon in Vorprü­
fungen des RH (siehe TZ 23 und den Bericht des RH, "lieranziehung 
externer Berater", Reihe Bund 2004/7, S. 20) zeigte sich ein Spannungs­

verhältnis zwi chen der oft risikoärmeren und verwaltungsokönomi­
scheren Wiederbeauftragung eines schon bekannten und bewähnen 

Auftragnehmers und dem Prinzip des Wettbewerbs und der Gleichbe­
handlung. 

Über solche Hinweise auf Vorarbeiten ftir das Resson hinausgehend 
war die Eignung (Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Zuverlässigkeit) der 

Auftragnehmer in der Regel akten mäßig nicht erönen. 

Das Fehlen einer Prüfung der LeisLUngsfahigkcit/Eignung ftihne in 
einem der überprüften Fälle dazu, dass ein im Konkurs befrndliches 
Unternehmen beauftragt wurde und den Auftrag wegen des Konkurses 
nicht zu Ende ftihren konnte (Winschaftsresson : Fall 2). 

20.2 Der RH wies kritisch darauf hin. dass die Eignung der Auftragnehmer 
(Fachkunde. Leistungsfahigkeit, Zuverlässigkei t) auch bei Direktver­
gaben zu prüfen ist: er empfahl den überprüften Ressons, das Ergeb­
nis der Eignungsprüfung akten mäßig festzuhalten. 
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Hinsichtlich der Gewährleistung von Prcisangemessenheit und Best ­

bieter- Eigenschaft verwies der RH auf Tl 19. 

21.1 (I) In einigen Fällen, in denen die Ressortspitze Beauftragungen initi ­

ierte, war der Bedarfbzw. die Auswahl des Auftragnehmers nicht nach ­

vollziehbar begründet, wurden Standardvertragsbedingungen nicht 

eingehalten oder Prozessschrille verspätet gesetzt (BMVIT: Fall 10; 

Wirtschaftsressort: Fall 7, 8, 11, 12). 

(2) Aus den überprüften Beispielsnillen betraf dies insbesondere zwei 

Beauftragungen im Wirtschaft ressort ftir Studien im Bereich Energie­

markt (Studie _Analyse zum österreichischen Strom- und Gasmarkt" 

mit einern Auftragswert von 97 .200 EUR inkl. USt - Fall 11; Studie 

"Strategische und wirtschaftliche Position der Verbund AG im euro­

päischen Vergleich" mit einern Auftragswert von 98.400 EUR inkl. USt 

- Fall 12). 

Die Angebot legung basierte auf einern Gespräch zwischen dem Bun­

desminister und dem Auftragnehmer. 

Die Fälle wiesen folgende Mängel auf: 

- Die schriftliche Beauftragung erfolgte in beiden Fällen erst wäh ­

rend bzw. nach der leislungserbringung: im Fall der Studie über den 

österreich ischen Strom- und Gasmarkt leistete das Wirtschaftsres­

sort die Bezahlung, bevor ein von beiden Vertrag partnern unter­

schriebener Werkvertrag vorlag. 

- Das Wirtschaftsressort akzeptierte im Fall der Studie über den öster­

reichischen Strom- und Gasmarkt von den Standardvorgaben de 

Re sorts abweichende Allgemeine Vertragsbedingungen, die eine 

Schwächung der Rechlsposition des WirtschaFtsres orts darstellten 

(u.a. Be chränkung der NUlZungsrechte de Auftragnehmers). 

- Vertrag und Abrechnung enthielten keine Aufschlüsselung der Preis­

kalkulation. 

- Die Akten enthielten keine Begründung ftir die Auswahl des Auftrag­

nehmers und ftir den Verzicht auf Einholung von Vergleichsangebo­

ten sowie keine Ausftihrungen betreffend die Preisangemessenheil. 

- Die vom Auftragnehmer erbrachten leistungen (Studien) waren zur 

Zeit der Gebarung überprüfung nicht veraktel. 
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21.2 Der RH kritisiene die problematische Auftrag abwicklung und unzurei­
chende Dokumentation der Entscheidungsgründe. Er wies darauf hin. 
dass für eine angemessene Compliance- und Kontrollkultur essenziell 
ist. dass auch die Ressonspitze inhaltliche und ablauf technische Vor­
gaben mitbedenkt. 

Der RH empfahl dem BMWFW. 

- stets vor Beginn der Leistungserstellung mit schriftlichem Vertrag 
die zu erbringenden Leistungen sowie die Konditionen klar und ver­
bindlich festzulegen. um die den Anforderun gen des Auftragneh­
mers ent prechende Leistungserbringung zu be chreibcn; 

- bei Aufträgen. die über einen Bagatellbetrag hinausgehen. vertrag­
lich eine Offenlegung der Preiskalkulation vorzusehen; 

- auf eine aktenmäßig transparente Dokumentation und damit Nach­
vollziehbarkeit der wesentlichen Entschcidungsgründe (Grund der 
Auftragseneilung. QualifIkation des Auftragnehmers. Preisange­
messenheit) wie auch der Leistungserbringung zu achten. 

21.3 Laur Srellungnahme de Winschajlsressons handle e sich um keinen 
sysremimmancnren Mangel im Gesamrresson. SOlidem um ffeil-}Män­
gel in vereinzelren Aujlrag vergaben. Die geserz/icllen Regelungen des 
Bundesvergaberechrs seien eingehalren worden. Im Sinne eine effizi­
enten Ressourceneinsarzes werde großer Wen auf die Einha/rung der 
besrehenden res orrillremen Regelungen sowie eine lückenlose Doku­
menrarion von Aujlragsvergaben gelegr. 

21.4 Der RH hielt dem WinschafLSresson entgegen. dass bei den beiden 
Beauftragungen von Studien im Bereich Energiemarkt eine Reihe 
wesentlicher Mängel auftrat. z.B. keine Begründung für die Auswahl 
des Auftragnehmers sowie keine Ausführungen betreffend die Preisan­
gemessenheit. schriftliche Beauftragung erst während bzw. nach der 
Leistung erbringung. keine Aufschlüsselung der Preiskalkulation. 

Die vom RH geprüften Beispielsfalle gaben Anhaltspunkte rur System­
mängel und mögliche Sy temverbesserungen. 
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22.1 Ein Beispielsfall einer Direktvergabe im BMVIT belraf den Einbau einer 
Sicherheitseinrichtung in einer Privatwohnung (rd. 3.500 EUR inkl. USt 
- Fall 16). Das BMVIT vertrat dem RH gegenüber die Ansicht, dass sich 

die SicherheilSeinrichtung stelS im Eigentum des BMVIT befand. Die 
Gründe ftir die Übernahme der Kosten durch den Bund wie auch die 

Frage des Eigentums waren im Akt inhaltlich und rechtlich nicht schlüs­
sig dokumentiert. Die Bestätigung der sachlichen Richtigkeit war durch 
eine Mitarbeiterin des Ressorts erfolgl, die sich von der Ordnungsmä­

ßigkeit der Leistungserbringung nicht selbst überzeugen konnte. 

Nach Mitteilung des BMVIT wurde dem BMVIT im Oktober 2014 vom 

Nachmieter der Wohnung eine Ablöse der SicherheilSanlage im Zeil­

wert von 1.650 EUR geleistet. 

22.2 Der RH war der Ansicht, dass die Übernahme von Kosten ftir Verbe -
serungsmaßnahmen an privatem Eigentum einer besonderen Recht­
fertigung bedarf. Er stellte fest. dass eine klare Vorgabe bzw. Praxis, 

wann ein öffenlliches Interesse an der Sicherheit des Privateigentums 
einer im öffenLlichen Bereich in LeitungsfunkLion tätigen Person gege­
ben war und wann eine Kostentragung solcher Maßnahmen durch die 

öffentliche Hand zu erfolgen hatte, nicht bestand. 

Aus Sicht des RH wäre der Einbau von SicherheilSanlagen in private 
Räumlichkeitenjedenfalls dann nicht aus öffenLlichen Mitteln zu tra­
gen, wenn es um eine Sicherung privaten Eigentums gegen typische 
alltägliche Gefahren, wie sie jeden Bürger lreffen können, geht. 

22.3 Laut Stellungnahme des BMVlT sei Gegenstand der Sicherungsmaß­
nahme nicht das Privateigentum einer im öffentlichen Bereich in Lei­

tUllg ifunktion tätigen Person gewesen , sondern die Per on selbsr. Daher 
wöre die Siel,eru"g im äffentliel,en Interesse und die Kosten wären vom 

BMVIT zu tragen gewesen. 

23 Die Ergebnisse der gegenständlichen Prüfung decken sich mit Ergeb­

nissen früherer Vergabeprüfungen des RH. So hatte der RH bereits 

mehrfach kritisiert 

- die mangelhafte Dokumentation von Entscheidungen und Leistun­

gen; siehe z.B. 

- Bericht Reihe Bund 2013/2 _Vergabepraxis im BMI mit Schwer­

punkt Digitalfunk-. TZ 25, 

- Bericht Reihe Bund 2004/7 .Heranziehung externer Berater", S. 20, 
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- die nicht nachvollziehbare Inanspruchnahme von Ausnahmetatbe­
ständen gemäß BVergG; siehe z.B. 

- Bericht Reihe Bund 2014/6 .Generalsanierung und Erweiterung 
des Museums für zeitgenössische Kunst (2ler Haus)", TZ 21, 22, 

- Bericht Reihe Bund 2013/2 • Vergabepraxis im BMI mit Schwer­
punkt Digitalfunk·, TZ 23, 44, 

- Bericht Reihe Bund 201]/4 .Öffentlichkeitsarbeit des BMLFUW", 
TZ 22, 

- Bericht Reihe Bund 2004/7 .Heranziehung elrterner Berater", S. 20, 

- den Verzicht auf Vergleichsangebote ; siehe z.B. 

- Bericht Reihe Bund 2013/2 .Vergabepraxis im BMI mit Schwer­
punkt Digitalfunk", TZ 17,20 bis 31. 44, 55, 

- Bericht Reihe Bund 2013/2 _Luftraumüberwachungsflugzeuge -
Vergleich der Republik Österreich mit der Eurofighter Jagdflug­
zeug GmbH; Follow-up-Überprüfung- , TZ 22, 

- Bericht Reihe Bund 2013/4 .Öffentlichkeitsarbeit des BMLFUW·, 
TZ 19,31, ]6, 48, 

- Bericht Reihe Bund 2012/11 "Sanierung des Parlamentsgebäu­
des-, TZ 12, 

- Bericht Reihe Bund 2004/7 "Heranziehung externer Berater", S. 20, 

- die Bevorzugung von Auftragswerbern aufgrund von Vorkenntnis­
sen aus Vorprojekten oder früheren Projektpha en; siehe z.B. 

- Bericht Reihe Bund 2004/7 "Heranziehung externer Berater", S. 20, 

- die nachträgliche Leistungskonkretisierung bzw. den Vertragsab­
schluss nach Leistungserbringung; siehe z.B. 

- Bericht Reihe Bund 2012/11 _Sanierung des Parlamentsgebäu­
des-, TZ 12, 13, 

- Bericht Reihe Bund 2004/7 .Heranziehung externer Berater-, S. 20. 
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24.1 Die Internen Revisionen49 beider Ressons waren grundsätzlich zur 
Überprüfung aller Vorhaben des Ressons befugt. Sie überprüften im 

Zuge ihrer Kontrollen IKS-Aspekte von einzelnen Abläufen in den Re -
sorts sowie einzelne Vergaben. Umfassende IKS-Prüfungen wie auch 
systematisch konzipierte, regelmäßige Nachkontrollen von Be chaf­
fungsprozes en von der Bedarfsprüfung über die Vergabe bis hin zur 

Überprüfung der zweckmäßigen Verwendung der beschafften Waren 
und Dienstleistungen hanen die Internen Revi ionen beider Ressorts 

in den letzten fünf Jahren (2009 bis Anfang 2014) nicht durchgeführt. 

24.2 Der RH war der Ansicht, dass der Internen Revision aufgrund ihres 
Detaileinblick.s in die Abläufe des Ressorts bei der Kontrolle und 
Berichterstattung betreffend den IKS- Status des Ressorts eine bedeu­

tende Rolle zukam. 

Er empfahl den Internen Revisionen bei der Ressorts. in regelmäßigen 

Abständen im Rahmen der nachprüfenden Kontrolle systematische 
Überprüfungen von Beschaffungsprozessen durchzuftihren, mit dem 

Ziel, allfallige Schwachstellen und Fehlentwicklungen zeitnah zu iden­

ti flzieren. 

24.3 (I) Das BMVrr merkte ill seiller StelluIIgllallme Oll, dass zeitliell vor­
gelogen zur Prüfung des RH die IllIeme Revisioll des BMVrr eine 
Prüfung des lnlem en Konlrol/systems begonnell lIabe; der Prüfberiehl 
dazu läge IIullmellr vor. 

Die Empfehlullg des RH werde aufgegriffen und die sy temali elle 
Überprüfung von BesehaJJungsprozessell als Prüjvorllabell in den Revi­
Siollsplall fir das Jallr 2015 aufgenommell. 

(2) Laut SlelluIIgnallme des Winsellajlsressons würdell vergaberecl'l­
Iielle Aspekte VO ll der !tHemen Revision grundsälzlicl, im Rallmell der 
allgemeineIl Überprüfung der Aufbau- ulld Ablauforgallisalioll slicll­
probellanig geprüft. Die IIIte",e Revisioll werde allerdings der Empfel, ­
IUllg des RH nachkommeIl und im Rallmell der IIachprüfellden KOlltrolle 
syslemalische Überprüfungen VOll Bescl,ajJungsproze seIl durcliführen. 
Die Interne Revision werde bei dieser Schwerpullktprüfung auch die 
Umselzullg der gegenständlichen Empfehlungen des RH analysieren. 

49 DI~ Inltmt Rrnsion umfasstt zur Ztl1 dt'r Gt'barungsUMrprufung dts RH im Wir1 -
schaftsrrssort fünr BntltnSIC~t(' (davon virr Akadtmlktrl und Im BMVTT Vltr Bn:lltnS­
ttlr (davon zwti Akadtmiktr). 
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Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

TEIL III 

RESÜMEE: WESENTLICHE IKS-ELEMENTE BEI DIREKTVERGABEN 

25.1 Ein stringente IKS bei Direktvergaben mu folgende Vorgaben und 
Prozessschritte beachten : 

Tabelle 10: Wesentliche IKS-Elemente bei (Direkt)Vergaben 

akten mäßige Dokumentation aller wesentlichen Schritte und der EnlschfidungsgfÜnde 
klare Genehmigungsluständigkeitl!n für: 
- Genehmigung des Projekts 
- Vertragsunterzeichnung 
- Leistungsabnahme 
- Zahlungsanweisung 
- Auszahlung 
Beachtung von Unvereinbarkeiten/Befangenheiten gemäß BOG und BHV 

SdIrtttI ..... 
Bedarfsanmeldung und -begründung 
Prüfung der Beschaffung.möglichkeit/-pflicht über die BBG 
Abschätzung des Anschaffung.werts 
Klärung der budgeUren Bedeckung und Mittelbindung in HV-SAP 
Klärung de. adäquaten Vergabeverfahren. (insbesondere unter Beachtung des Verbots des Aufsplitten. de. 
Auftragswerts von zusammengehörigen oder gleichartigen leistungen) 
bei Direktvergaben besonderes Augenmerk auf: 
- Markterkundung: geeignete Anbleter 
- Prel.angemessenheit.prOfung: In.be.ondere durch Einholung von Verglelch.angeboten 
Genehmigung des Projekt. 

SdIrtttI Yertr'I .. h $1_ 
Au.wahl des Auftragnehmers: 
Gewährlel.tung von Eignung (Fachkunde, Lei.tung.fähigkelt, Zuverlässigkeit) und BestbieterqualiUt 
Auftragmtellung mit schriftlichem Vertrag: 
- klare leistungsbeschreibung 
- klare Lei.tungsfri.ten 
- Verwendung von standardisierten Musterverträgen, Mitvereinbarung standardisierter AVB; 

Klärung u.a.: anzu"endendes Recht, Gerichtsstandort, Hutzungsrechte, Lei.tungsstörungen, Haftung, 
Pönalen, Fragen der Teilnichtigkeit 

SdIrtttI ~d I ... t . ... U_. $ I 
Lei.tung.abnahme 
- PrOfung und Bestätigung der vertrag.gemllßen Lei.tung.erbringung 
Zahlungsanordnung 
- EInhaltung der Zahlung.fri.ten 

Au"nDltzulnq Skonti 

in regelmäßigen Abständen systematische Überprüfungen von Vergabevorgängen, mit dem Ziel, aUfäUlge 
Schwach.teUen und Fehlentwicklung.n zeitnah zu identifizieren 

Quelle: Zusammenstellung RH auf Basis der Feststellungen der Gebarungsuberprufung 
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25.2 Zusammenfassend empfahl der RH den beiden Ressorts, im Rahmen 
von Gesamtrisikoanalysen und IKS- Überlegungen speziell auch auf 
Vergabeprozesse zu achten und Vergabeprozesse - aufbauend auf den 
Feststellungen und Empfehlungen des RH (siehe Schlussempfehlungen) 
- unter Risikogesichtspunkten weiter zu analysieren sowie Schwach­
stellen im IKS zu beseitigen rrz 6) . 

26 Zusammenfas end hob der RH folgende Empfehlungen hervor: 

(I) Zur Optimierung de Beschaffungswesens wäre ein standardisier­
tes ressortweites Controlling einzurichten, das eine Planung, Steu­
erung und Kontrolle innerhalb des jeweiligen Re sorts auf Ebene 
einzelner Beschaffung gruppen zulässt. Dabei wäre(n) 

a) eine für alle Bundesdienststellen verbindliche und einheitliche 
Erfassung von BeschafTungsvorgängen nach klar defmierten Kri ­
terien festzulegen; rrz 4, 5) 

b) Kennzeichnungen vorzusehen, die eine automatisierte Auswer­
tung hinsichtlich bestehender bzw. zukünftiger Meldepflichten (ins­
besondere betreffend innovative Beschaffungen, wrO-Überein­
kommen und Vergabejahresberichte der Europäi eben Kommission) 
ermöglichen; rrz 4, 5) 

cl Abfragen des BeschafTungsvolumens zu ermöglichen, nämlich 

- nach Vergabearten (z.B. Direktvergabe, lnhouse-Vergabel. 

- nach vordefmierten Leistungskategorien/Produktgruppen (z.B. 
Bürobedarf, Studien/Gutachten, Beratungsleistungen, Öffent­
lichkeitsarbeit, Reparaturen/lnstandhaltungen , EDV) sowie 

- nach Auftragnehmern , in besondere um Autfälligkeiten im Bereich 
der Direktvergabe - wie oftmalige Vergaben an ein- und densel­
ben Auftragnehmer - aufzuzeigen; (TZ 4, 5) 

d) ein Controlling zu gewährl eisten, das Entwicklungen über meh­
rere Jahre hinweg transparent und vergleichbar macht ; (TZ 4, 5) 

e) die bestehenden rr -Systeme (insbesondere HV-SAP) als Basis für 
das Beschaffungscontrolling zu nutzen . (TZ 4, 5) 
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Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

(2) Im Sinne des Prinzips einer funktionellen Trennung von 
Bedarfsanforderung, Be teilung und Leistungsabnahme im Beschaf­
fungsprozess wäre eine Prozessgestaltung sicherzustellen, die 
gewährleistet, dass die Entscheidungen im Beschaffungsprozess 
nicht ausschließlich in der Hand einer Person/einer Sub-Organisa­
tionseinheit liegen. (TZ 11) 

(3) Zur Sicherstellung der Zweckmäßigkeit der Beschaffung wäre 
der Bedarf sowie der erwartete und eingetretene Nutzen der beauf­
tragten Leistung für das Ressort zu prüfen und im Akt festzuhal­
ten . (TZ 17) 

(4) Um den Wettbewerb zu nutzen und die Angemessenheit der 
Preise zu gewährleisten, wären ressortweit einheitliche Vorga­
ben betreffend Markt- und Preisrecherchen sowie die Einholung 
VOll Vergleich angeboten zu treffen und bei Direktvergaben über 
einer Bagatellgrenze grundsätzlich (sofern dies im Einzelfall nicht 
unzweckmäßig ist) drei Vergleichsangebote einzuholen. (TZ 13, 19) 

(5) Für längerfristig laufende Projekte (wiederkehrende Aufträge!. 
deren über drei Jahre kumulierte Auftragssummen über der Betrags­
schwelle von 100.000 EUR exkl. USt liegen, wäre - auch wenn dies 
vergaberechtlich nicht verpflichtend ist - die Zweckmäßigkeit einer 
Ausschreibung zu prüfen. (TZ 18) 

(6) Au Gründen der Rechtssicherheit und Transparenz wäre auf eine 
genaue und zeitnahe Dokumentation der unter chriebenen Verträge 
und der erbrachten Leistungen zu achten. (TZ 16) 

(7) Um die rechtmäßige und zweckmäßige Abwicklung sowie eine 
übersichtliche und vollständige Dokumentation von Vergaben zu 
unterstützen, wären ressortweit verbindliche Standards/CheckJis­
ten für Be chaffungen festzulegen, die insbesondere Vorgaben zu 
folgenden Punkten enthalten: 

- Beschlagwortung, 

- Begründung des Bedarfs/Nutzens für das Ressort, 

- Begründung der Wahl des Vergabeverfahrens, 

- Prüfung der Preisangemessenheit und Einholung von Vergleichs­
angeboten, 

- Angaben zur Eignung/QualifLkation der Unternehmen, 
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- Verwendung von Musterverträgen, 

- Angaben zur Leistungsabnahme. (TZ 1 J, 20) 
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(8) Die Internen Revisionen sollten in regelmäßigen Abständen im 
Rahmen der nachprüfenden Kontrolle systematische Überprüfungen 
von Vergabevorgängen durchfuhren, um allfallige Schwachstellen 
und FehJenrwickJungen bei Beschaffungsprozessen zeitnah zu iden­
tifizieren. (TZ 24) 

(9) Die Ressorts sollten sich in angeme enen zeitlichen Abständen 
mit dem IKS-Status im Ressort auseinandersetzen und die wesent­
lichen Ergebnisse berichtsmäßig festhalten. Im Rahmen von Gesarnt­
risikoanalysen und IKS-Überlegungcn wäre speziell auch auf Ver­
gabeprozesse zu achten; die Vergabeprozesse wären - aufbauend 
auf die im Rahmen der Gebarungsüberprüfung aufgezeigten Risiken 
(Intransparenz, Ausschaltung des Wettbewerbs, unzureichender 
Überblick über marktübLicbe bzw. marktangemessene Preise) und 
Schwachstellen im Prozess und die Empfehlungen des RH - unter 
Ri ikogesichtspunkten weiter zu analysieren und Schwachstellen 
im IKS zu beseitigen. (TZ 6, 10, 25) 

(10) Die Betragsgrenze fiir Genehmigungen durch die Abteilungslei­
ter wäre abzusenken und an die in vergleichbaren Ressorts üblichen 
Beträge anzupassen. (TZ 11) 

(11) Die Vorhabensplanung wäre auf Ressortebene zusammenzufiih­
ren und die Verbindlichkeit der Jahresplanung durch eine förmliche 
Genehmigung der Ressortspitze zu unterstreichen. (TZ 12) 

(12) Um den Bediensteten einen raschen, aktuellen Zugang zu den 
geltenden gesetzJichen Normen und ressortinternen Vorgaben zu 
ermöglichen, sollte das im Intranet abrufbare Informationsangebot 
zu Beschaffungsprozessen verbessert werden. (TZ 14) 

(1 J) Um einen Überblick über die aktuelle Preis ituation und eine 
wirtschaftliche Besch.affung sicherzustellen, wären im FaI.1e einer 
neuerlichen Vereinbarung über den Bezug vOn Bildschirmbrillen fiir 
Bedienstete wenigstens drei Vergleichsangebote einzuholen. (TZ 19) 
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Internes Kontrollsystem bei Direktvergaben 

(14) Bei der Abwicklung von Direktvergaben wäre(n) 

a) stets vor Beginn der Leistungserstellung mit schriftlichem Ver­
trag die zu erbringenden Leistungen sowie die Konditionen klar und 
verbindlich festzulegen, um der den Anforderungen des Auftrag­
nehmers entsprechende Leistungserbringung zu beschreiben; (TZ 2 1) 

b) bei Aufträgen, die über einen Bagatellbetrag hinausgehen, ver­
traglich eine Offenlegung der Preiskalkulation vorzusehen; (TZ 21) 

cl auf eine aktenmäßig transparente Dokumentation und damit 
Nachvollziehbarkeit der wesentlichen Entscheidungsgrunde (Grund 
der Auftrag erteilung, Qualifikation des Auftragnehmers, Preisan­
geme enheit) wie auch der Leistungserbringung zu achten. (TZ 21) 

(15) Der Musterwerkvertrag für geistige Arbeitsleistungen aus dem 
Jahre 2003 (samt Allgemeinen Vertragsbedingungen - AVB) wäre zu 
überarbeiten und an die aktuellen rechtlichen Erfordernisse anzu­
pa en. (TZ 13) 
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ANHANG 1 

Anhang-Tabelle 1: Überprüfte Beispielsfälle BMVIT 

Fall 
Nr. 

leistung Jahr der 
B .. uf­

tragung 

beauftragterl 
auobezahlter 

Betrag 
(Inkl. USt) 

In EUR 

1. TELEFIT Roadshow 2013 2013 20.910,00 

2. begleitende Beratung beim Aufbau des Breitbandbüros im BMVIT 2013 118.320,00 

3. Organisation und Abwicklung der österreichischen Fotovoltaik Fachtagung 2012 20.000,00 
2012 

4. Segleitung Arbeitsgruppe 2 zur FTI Strategie 2012 23.640,00 

5. Verlängerung der Rahmenvereinbarung Haus der Zukunft Plus 2012 99.960,00 

6. Innovative Energietechnologien - Marktentwicklung 2012 Biomasse, 2012 73.854,40 
Photovoltaik, Solarthermie. Wärmepumpen 

7. Smart Grids Transfermaßnahmen - Publikation Smart Grids Demoregion 2012 23.770,80 
Vorarlberg 

8. HW-Schutz in Melk, Vergabeverfahren Studie Ingenieurleistungen; Abrechnung 2012 101.608,10 
Bund 

9. Rechtsgutachten zu Inhouse-Vergabe bei Aktiengesellschaften 2013 16.015,00 

10. Kommunikation Infrastruktu" Werkvertrag 2012 5.400,00 

11 . Ausschreibung der organisatorischen Setreuung des Wissenschaftlichen 2012 6.034,86 
Beirates Funk 

12. Anfertigung Bildschirmbrillen für Bedienstete 2007 2012: 16.100,00 

13. Dokumentation , Assessment und Segleitung der Umsetzung des 
IÖB-leitkonzepts 

14. Studie .lnnovationsindikatoren und Innovation leader-Strategie" 

15. Unterstützung der BMVIT-St,ateg ie zu IÖB 

16. Sicherungsmaßnahme Wohnung 

17. Artenschutz an Verkehrswegen 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle war noch ke ine Abrechnung erfolgt. 

erstmalig, 2013: 30.800,00 
dann 

immer 
wieder bis 
Ende 2013 

2013 

2013 

2011 

2012 

2013 

82.676.00' 

37.996,80 

87.899,90 

3.508,45 

24.480,00 

Quelle: Auswahl RH 

76 Bund 2015/6 

III-167 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)80 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H 

Anhang-Tabelle 2: Überprüfte BeispielsfälLe Wirtschaftsressort 

Foll 
Hr. 

1. Eltern bildungs App 

Leistung 

2. Eltern bildungs App 

l. Elternbildungs App 

4. Übersiedlung der Tele'onteilanlage 

5. Zeiterfassungsterminals. 

6. Forschungsplatz Ö; Werkvertrag zur [v,lui.rung des Projekts 

1. Familienbewusstsein:5:-Kampagne 

8. Beratungsyereinb~.rung Gener~tionen-kommunihtion 

9. Management Curriculum Potentialträgerprogramm 20ll/14 

10. Studie ",Wohlbefinden in Österreich" 

Il. Studie ,um Strom- und Gasmarkt 

12. [valuierung Strategie Verbund AG 

13. Lieferung BildschirmbritLen für Bedienstete 

14. Betriebsführung Immobiliendatenbank & Servererneuerung 

15. Analyse neue Satzung Verbund AG 

Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung an Ort und SteHe war noch keine Abrechnung erfolgt . 
Der Auftragnehmer war nicht USt- pftichtig. 

Quette: Auswahl RH 

Bund 2015/6 

Jihr der 
".uf­

tngung 

ANHANG 2 

b .. uftrogter/ 
ausbeuhlter 

8etrag 
(inkt. USt) 

in [UR 

2012 77.580,00 

20ll 43.524,00 

2013 54.150,00 

2012 l.413,28 

2012 40.076,02 

201l 62.055,00 

2013 119.400,00 

201l 98.280,00 

2012 119.400,00 

2012 48.960,00/ 
53.960,00' 

20B 97.200,00 

2013 98.400,001 

2011 2012: 2.477,00 
um weitere 201l: 2.845,00 

vier 
Jahre bis 

Ende 2014 
verlängert 

2012 

2012 

198.916,80/ 
146.635,20 

1.440,00 
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d.h. 

EDV 
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i.d.(g.)F. 
ink.1. 
IT 

KV 

max. 
Mio. 
m2 

Nr. 

rd. 
RH 

SWS 

nss 
TU Wien 
TZ 

Absatz 

Bundesgesetzblatt 
Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. 
Bundesministerium für Finanzen 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Wirtschaft 
beispielsweise 
Betriebsverei n ba ru ngl en) 
beziehungsweise 

das heißt 

Elektronische Datenverarbeitung 
et eetera 
exclusive 
Europäische Union 
Euro 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

in der (gellenden) Fassung 
inklusive 
Informationstechnologic 

Kollektivvertrag für die Arbeitnehmerinnen der 
Universitäten 

maximal 
MiJlion(en) 
Quadratmeter 

Nummer 

rund 
Rechnungshof 

Semesterwoehenstu ndeln) 

TU Wien Informations- Systeme und Services 
Technische Universität Wien 
Textzahl(en) 
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u.a. unter anderem 
u.ä. und ähnliches 
UG Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten 

und ihre Studien IUniversitätsgesetz 2002 - UGI. BGB!. 1 
Nr. 120/2002 Ld.g.F. 

VBÄ Vollbeschäftigungsäquivakntlel 
VBG Vertragsbedienstelengesetz 1948 

Vetmeduni Wien Velerinärrnedizinische Universität Wien 

WS Wintersemester 

Z Ziffer 
z.B. zum Beispiel 
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Bund 2015/6 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

Technische Universität Wien - Finanzsituation 

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Entwicklung musste die ru Wien 
im Jahr 2011 einen Frühwarnbericht erstellen. In den Jahren 
davor waren nämlich ihre Ausgaben fur Personal, Bauten und 
Geräteaus tattung gleichzeitig und ver tärkt angestiegen. 

Im Personalbereich wendete die ru Wien den Kollektivvertrag so 
großzügig an, dass dies allein bis zu dessen vollem Inkrafttreten zu 
vermeidbaren Mehraufwendungen von rd. 720.000 EUR fuhrte. Die 
vom Bund flnanzienen Personalausgaben konnte sie zwar ab 2012 
tabilisieren, dies ging jedoch ausschließlich zu Lasten des lehrenden 

und forschenden Personals, während ich die Ausgaben fur das all­
gemeine Personal im Jahr 2013 wieder erhöhten. 

Die von der ru Wien zu zahlenden Mieten stiegen wesentlich stär­
ker als die von ihr genutzten Flächen. Die Wanung der Personen­
Raumzuordnungen war so mangelhaft, dass knapp einem Drinel 
der Büroräume keine Personen zugeordnet waren. Mit dem Projekt 
Univercity 2015 strebte die ru Wien allerdings nunmehr an, ihre 
zersplitterte Standortsitualion zu bereinigen. 

Die ru Wien, die über einen zentralen Informatikdienst und eine 
Fakultät fur Informatik verfugte, beauftragte zur Entwick.lung eines 
neuen Informationssystems fur die Universität die fur die Tier­
gesundheit zuständige Vetcrinärmedizinische Universität Wien. 
Die Kosten hiefiir stiegen bis 2013 von ursprünglich erwarteten 
rd. I Mio. EUR auf rd. 7 Mio. EUR, die Zukunft des Projekt war 
dennoch ungewiss. Beide Universitäten erstatteten überdies 2012 
wegen nicht gemeldeter Um atzsteuern in Höhe von rd. 700.000 EUR 
Selbstanzeige. 

Ungebrochen war die Beliebtheit der ru Wien bei den Studieren­
den: Aufgrund ihres attraktiven Angebots stiegen Erstzulassungen, 
ordentliche Studien und Studienabschlüsse deutlich an. 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war es. schwerpunktmäßig die Ursa­
chen für die ange pannte Finanzsituation der 111 Wien insbeson­
dere in den Bereichen MitteJherkunft. PersonaJ. Gebäudeangele­
genheiten. Investitionen und Beteiligungen zu analysieren. (TZ 1) 

Zur Steuerung der Universitäten wa.r ein Beteiligungscontrol­
ling eingerichtet. das auf regelmäßigen Budgetinformationen der 
Univer itäten an das BMWFW ba ierte. Im Februar 2011 bezif­
ferte die 111 Wien - im Rahmen des Beteiligungscontrollings -
ihren voraussichtlichen Verlust für 2010 gegenüber dem BMWFW 
mit 4.8 Mio. EUR. Im März 20 11 bzw. im Mai 20 11 korrigierte sie 
diese Zahlen auf 18,4 Mio. EUR. In den regelmäßig stattfindenden 
Gesprächen über den Stand der Leistungsvereinbarungen waren 
erstmal im Oktober 2010 finanzielle Schwierigkeiten der 111 Wien 
thematisiert worden. (TZ 2) 

Die 111 Wien musste daher im Frühjahr 2011 einen FfÜhwarnbe­
richt erstellen und diesen nach Bemängelung durch das BMWFW im 
Augu t 2011 in einer Neufassung ergänzen. Darin stellte sie die Ursa­
chen für die angespannte Finanzsituation. die absehbaren Probleme 
in der weiteren Entwicklung und die weitere Vorgangswei e sowie 
die Sanierungsmaßnahmen dar. Als Sanierungsmaßnahmen führte 
die 111 Wien insbesondere die Reduktion des Budgets im Bau- und 
Inve titionsbereich sowie das .Einfrieren" der Personal ausgaben des 
globalbudgetfmanzierten Personal mit jährlich rd. 130 Mio. EUR 
an. Die Beobachtung des von der 111 Wien in weiterer Folge einge­
chlagenen Konsolidierungskurses nahm das BMWFW im Rahmen 

von Gesprächen und anhand vorzulegender Unterlagen wahr. Eine 
schriftliche Aktualisierung der geplanten Sanierungsmaßnahmen 
forderte das BMWFW nach 2012 nicht mehr ein. (TZ 2) 

Im Wesentlichen lagen die Ursachen für das negative Ergebnis nach 
Ansicht der 111 Wien in der ab 2008 begonnenen Erweiterung und 
Verbesserung der baulichen InFrastruktur und Geräteausstattung 
sowie in dem gleichzeitigen Ausbau der Personal ressourcen in den 
Forschungsschwerpunkten. (TZ 2) 

Die Überprüfung des RH bestätigte dies im Wesentlichen: Im Per­
sonaJbereich betraf dies insbesondere die im Zusammenhang mit 
der Einführung de Kollektivvertrags für die ArbeitnehmerInnen 
der Uni versitäten (KV) erfolgten Steigerungen der Bezüge. die teil-
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Bund 2015/6 

Technische Universität Wien - Finanzsituation 

weise freiwillig erhöhten Aufwendungen mr die Pensionskasse, 
den starken Anstieg der Zahlungen für Überstunden zwischen 2007 
und 2010, die vor der Finanzkrise der TU Wien erfolgten höchsten 
Belohnungszahlungen und freiwilligen AbFertigungszahlungen, die 
ohne gesetzliche Verpflichtung geleisteten Ent chädigungen für Prü­
fungstätigkeiten sowie die großzügige Anpassung der Dekanszulage 
ebenso wie die Ausschüttung der höchsten Prämien an das Rekto ­
rat 2010. Was den überprüften Zeitraum betraf, so stiegen die Aus­
gaben im Bereich des Per onals bis 2011 am stärksten an. (TZ 2) 

In den Jahren 2009 bis 2011 erfolgten außerdem die höchsten Inves­
titionen in die GebäudeinfTastruktur der TU Wien. Investitionen in 
Maschinen und technische Anlagen verdoppelten sich vom Jahr 2007 
bis 2010. Beim Projekt zur Entwicklung eines neuen Informations­
systems für die TU Wien (TISS) erfolgte eine massive Kostenüber­
schreitung. Ihren Beteiligungen verrechnete die TU Wien nur zum 
Teil die von ihr erbrachten Leistungen. (TZ 2) 

Das Instrument des Frühwarnberichts war insoweit zweckmäßig, 
als auf Basis eines negativen Jahresergebnisses der TU Wien von 
ihr die Gründe für diese Situation und die notwendigen Maßnah­
men transparent darzustellen waren sowie die Grundlage für einen 
entsprechenden Dialog zwischen der TU Wien und dem BMWfW 
geschaffen wurde. Allerdings wurde er einer seiner Kernfunkti­
onen insoweit nicht gerecht, als er das BMWfW erst alarmierte, 
als sich die Finanzsituation der TU Wien bereits tark verschlech­
tert hatte. (TZ 2) 

In den Jahren 2008 sowie 2010 bis 2012 tätigte die TU Wien Inves­
titionen in einem Ausmaß, die weder durch die Investitionszu­
schüsse des BMWFW noch aus dem laufenden Betrieb fonanziert 
werden konnten und omit zu einem massiven Abbau der liquiden 
Mittel führten . (TZ 4) 

An der TU Wien waren die Ergebnisse der gewöhnlichen Univer­
sitätstätigkeit in den Jahren 2008 bis 2012 negativ. Im Jahr 2010 
trugen insbesondere Einmaleffekte zum negativen Ergebnis von 
rd. 18,4 Mio. EUR bei. Die TU Wien konnte erst im Jahr 20\ J - auf­
grund stark gestiegener Bundesmittel sowie durch die relativ mode­
rate Entwicklung der Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr -
ein positives Ergebnis erzielen. (TZ 5) 
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Die Umsatzerlöse stellten die wesentlichste Position dar ; sie stiegen 
im Zeitraum 2007 bis 201 3 um rd. 36, I % . Die Globalbudgetzuwei­
sungen des Bundes stiegen von rd. 171,94 Mio. EUR im Jahr 2007 

auf rd. 206,04 Mio. EUR im Jahr 20D (+ 19,8 % ). Da.rüber hinaus 
erhielt die TU Wien noch weitere Zahlungen vom Bund, und zwar 
im Zusammenhang mit der Erfü.llung der Leistungsvereinbarungen 
sowie dem Studienbeitragsersatz. (TZ 6) 

Im Zeitraum 2007 bis 201 J legten die Erlöse gemäß § 27 UG am stärks­
ten zu; so erhöhten sich diese um rd. 78,4 % von rd. 33 Mio. EUR 
im Jahr 2007 auf rd. 58,8 Mio. EHR im Jahr 2013. Im überprüften 
Zeitraum stellten die Finanzmittel des Bundes mit einem Anteil von 
mchr als 70 % der Um atzerlöse die wesentlichste, allerdings rück­
läufige, Einnahmequelle der TU Wien dar. (TZ 6) 

Die Personalaufwendungen bildeten mit einem Anteil von durch­
schnittlich rd. 60 % die bedeutendste Aufwandsposition; sie stiegen 
im Zeitraum 2007 bis 2013 um rd. 27, I % . Die größte Aufwands­
steigerung gab es rund um das Jahr 2010: Die Summe der Aufwen­
dungen stieg vom Jahr 2009 zum Jahr 2010 um rd. 25,3 Mio. EUR 
und ging mit dem InkrafttTeten des Kollektivvertrags für die Arbeit­
nehmerinnen der Universitäten einher. (TZ 7) 

Die Abschreibungen erhöhten sich im überprüften Zeitraum um 
rd. 57,6 % ; auch hier stellte der RH die größte Steigerung vom 
Jahr 2009 auf das Jahr 2010 fest. Die sonstigen betrieblichen Auf­
wendungen stiegen um rd. 43,0 % , und zwar mit rd. 10,0 Mio. EUR 
wiederum am stärksten vom Jahr 2009 zum Jahr 2010. Beide 
Anstiege waren mit der verstärkten Investitionstätigkeit der ru Wien 
zu begründen. (TZ 7) 

Somit stiegen Personalaufwand, Abschreibungen und sonstige 
betriebliche Auf\vendungen gleichzeitig so stark an wie nie zuvor 
und nie mehr danach im überprüften Zeitraum. (TZ 7) 

Sowohl an der TU Wien, als auch an allen Universitäten insgesamt, 
stiegen die Globalbudgets VOn der zweiten' zur dritten Z Leistungs­
vereinbarungsperiode weniger an als dies noch von der ersten) 
zur zweiten Periode der Fall gewesen war. An der TU Wien f,e ­
len die Steigerungen überdies vergleichsweise geringer aus als in 

I leis,ungsv~reinbarungspC'riQde 2010 bis 2012 

1 Leislungsv~rt'inbarungspt'riode 2013 bis 2015 

J Ld.slungsv~reinbarungsperiode 2007 bis 2009 
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Technische Universität Wien - finanzsituation 

der Summe der anderen Universitäten. Die Globalbudgets der Uni­
versitäten wiesen dennoch wesenllieh höhere Steigerungsraten auf 
als das Bundesbudget bzw. für die Auszahlungen für Untergliede­
rung 31 "Wissenschaft und For chung". (TZ 10) 

Während das Globalbudget je Studierenden von der ersten zur 
dritten Leistungsvereinbarungsperiode, über alle 21 Universitäten 
betrachtet, leicht stieg, sank es gleichzeitig an der TU Wien deut­
lich. Die TU Wien, die in der ersten Leistungsvereinbarungsperi­
ode noch um rd. 1.300 EUR mehr Globalbudget je Studierenden 
zur Verfügung hatte als alle 21 Universitäten im Durchschnitt, wies 
nunmehr einen um rd. 370 EUR unter dem Durchschnitt liegenden 
Wert auf. Die Rückgänge des Globalbudgets je Studierenden waren 
ein Spiegelbild der starken Zuwächse bei den Studierendenzahlen; 
steigende Studierendenzahlen wirkten sich nicht im selben Aus­
maß in Budgetsteigerungen aus. Den Kosten der Leistungserbrin­
gung (wie bspw. die Kosten des Studienplatzes, für ein Studium, für 
einen Absolventen) wurde beim Abschluss der Lei tungsvereinba­
rung ein zu geringer Stellenwert eingeräumt. (TZ 11) 

Der Bereich der Drittmittelprojekte (gemäß § 27 UG) erzielte im Zeit­
raum 2007 bis 2013 ein positives Ergebnis von rd. 11,4 Mio. EUR. 
Dieses Ergebnis beinhaltete jedoch nur die direkt den Projekten 
zuordenbaren Aufwendungen. Bei Berücksichtigung aller Kosten, 
d.h. einschließlich der Gemeinkosten der extern fonanzierten Pro­
jektforschung, würde sich ein deutlich negatives Ergebnis für den 
Drittmittelbereich ergeben; so standen bspw. dem positiven Ergeb­
nis im Jahr 2012 von rd. 3,5 Mio. EUR Gemeinkosten in Höhe von 
rd. 37,4 Mio. EUR gegenüber. (TZ 12) 

Die Steigerung der Drittmitteltätigkeit wirkte sich negativ auf das 
Budget der TU Wien aus: Zwar verliefen die Gemeinkosten - trotz 
de wesentlichen Anstiegs der Drittmineleinnahmen - bis zum 
Jahr 2010 noch relativ konstant, ab dem Jahr 2011 war jedoch ein 
sprunghafter An tieg der Gemeinkosten zu verzeichnen, die ihrer­
seits aus dem Globalbudget der TU Wien zu finanzieren waren. 
Zudem betrug der Kostenersatz nur einen Bruchteil der gemäß 
Kosten- und Leistung rechnung anfaJJenden Gemeinkosten. (TZ 12) 

Eine wesentliche Rolle für die Liquidität der TU Wien spielten die 
fonanziellen Mittel aus dem Drittmittelbereich. So stiegen die liqui­
den Mittel im Drittmittelbereich von rd. 29,1 Mio. EUR im Jahr 2007 
auf rd. 48,0 Mio. EUR im Jahr 2013; fast die Hälfte des Kassa-I 
Bankguthabens war jedoch aufgrund des Überhangs an erhaltenen 
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Anzahlungen gegenüber den noch nicht abgerechneten Leistungen 
bzw. Projekten nicht frei verfügbar. (TZ 13) 

Zudem bestanden im Drittmittelbereich noch mchr als 100 Bankkon­
tcn - für jede Organi ationseinheit ein eparates Konto -, obwohl 
die 11J Wien seit dem Jahr 2011 die Möglichkeit des Cash-Poolings, 
das sowohl das Hauptkonto für den Globalbudgetbereich als auch 
die Konten des Drittmittelbereichs umfasste, nutzte. (TZ 13) 

An der 11J Wien stiegen die Vollbeschäftigungsäquivalente der aus 
dem Globalbudget fInanzierten Mitarbeiter von 2007 bis 2011 von 
rd. 1.760 auf rd . 1.870 und die Ausgaben für dieses Personal von 
rd. 109 Mio. EUR auf rd. 13 1 Mio. EUR an . Wegen der sichtbar 
gewordenen Liquiditätsprobleme beschloss die 11J Wien darauf­
hin, die Ausgaben dieses vom Bund fInanzierten Personals auf 
130 Mio. EUR einzufrieren. Dies gelang ihr, indem sie die Perso­
nalkosten bis 2013 auf rd. 128 Mio. EUR senkte. (TZ 14, 15, 17) 

Insgesamt, also unter Einbeziehung der Mitarbeiter in Drittmittel ­
projekten, stiegen aber auch von 2011 bis 2013 sowohl die Voll­
beschäftigungsäquivalente als auch die Personalausgaben, Letztere 
auf rd. 188 Mio. EUR, weiter an. Wa die Projekte gemäß § 27 UG 
betraf, tiegen die Personalausgaben von 2007 bis 2013 stärker als 
die Erlöse. (TZ 15, 16, 17) 

Das Sinken der global , also vom Bund fInanzierten Personalausga­
ben ab 2012 ging dabei ausschließlich zu Lasten des lehrenden und 
forschenden Personals, während die Ausgaben für das allgemeine 
Universitätspersonal im Jahr 2013 wieder stiegen. (TZ 18) 

Gleichzeitig stiegen die Vollbeschäftigungsäquivalente des wissen­
schaftlichen Personals jedoch auch nach 2012. Dies war dadurch zu 
erklären, da steureres Personal - bspw. Professoren - durch bil­
ligeres Personal - bspw. Assistenten - substituiert wurde. Damit 
bestätigte sich ein vom RH bereits 2010, 2012 und 20144 an ande­
ren Universitäten aufgezeigter Trend. (TZ 16, 18) 

4 Berichle drs RH in Reihe Bund 2010/ 1 ,.AUSWirkungen der Personalhohtll auf di(' 
GesamtkosltnsitualJon der Univtrsitäl Wien und der Wirt5Chaftsunivtrsirät Wlcn-, 

TZ 12 ; Rt'lht Bund 2012/9 ..Auswirkungen drr Pcrsonalhohtlt auf die G~mlkost('n­

situation der Univer.,lIät Wien und der Win.schaOsuniver5IUt Wien. Follow- up- UMr­
prufung'" ; TZ) und TZ 4 und Reihe Bund 201 4/3 ..Auswirkungen da Kollektivvertrags 
ru r die Arbtitnthmerln nen der Universitälcn-, TZ 71. 
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An der TU Wien stiegen die Zahlungen fUr Überstunden fUr global 
finanziertes Personal von 2007 bis 2010 stark von knapp 300.000 EHR 
auf rd. 445.000 EHR an. Zwar senkte ie diesen Wert bis 2012 
auf rd. 245.000 EUR, verfehlte aber mit einer Einsparung von 
rd. 200.000 EUR ihr Ein parungsziel von 360.000 EUR deutlich. 
Dies lag insbesondere daran, dass eine Betriebsvereinbarung zur 
Regelung der gleitenden Arbeitszeit erst 2013 - vier Jahre nach 
Inkrafttreten des Kollektivvertrags - abgeschlossen wurde und die 
Arbeitnehmer außerdem nicht in diese wechseln mussten . Die Ein­
führung der Gleitzeit fUr das gesamte allgemeine Universitätsper­
sonal hätte die TU Wien in die Lage versetzt, in Anbetracht ihrer 
finanziellen Situation flexibel und kostensparend auf einen unter­
schiedlich starken Arbeitsanfallzu reagieren. (Tl 19) 

Von 2009 auf 201 3 stieg der Anteil der überzahlten Mitarbeiter von 
rd. 15 % auf rd. 20 % an. Dies war in besondere auf den starken 
Anstieg von Überzahlungen im Drittmittelbereich zurückzufUhren. 
Sowohl im Global - wie auch im Drittmittelbereich wurden beim wis­
enschaftlichen Univer itätspersonal Männer verhältnismäßig häu-

fIger überzahlt als Frauen. Vorgaben hinsichtlich der Begrenzung 
der Überzahlungen bestanden nicht. (Tl 20) 

Für Überzahlungen ihre Personals wendete die TU Wien im Dezem­
ber 201 3 rd. 390.000 EHR und damit um rd. 172.000 EUR mehr auf 
als im Dezember 2009. Dabei wies der Anteil der Überzahlungen 
an den Grundbezügen beim Global- wie auch beim DrittmitteIbe­
reich eine steigende Tendenz auf. Damit war an der TU Wien ein 
gegenläufiger Trend zur Entwicklung an der Universität für Musik 
und darstellende Kunst Wien und der Vetmeduni Wien festzustel­
len.5 (Tl 21) 

Die Be.lohnungszahlungen stiegen von rd. 50.000 EUR (2007) auf 
rd. 500.000 EUR (2009) an; im Jahr 2013 sanken sie wieder aufrd. 
45.000 EUR. In EinzeInillen gewährte die TU Wien Belohnungen bi 
zu 98.000 EUR. Die höchsten Belohnungszahlungen fIelen mit dem 
Zeitraum kurz vor der Finanzkrise der TU Wien zusammen. (TZ 22) 

In den Jahren ihrer angespannten finanziellen Situation gewährte 
die TU Wien freiwillige Abfertigungszahlungen in Höhe von bis 
zu 38.000 EHR im Einzelfall. (TZ 23) 

~ Bt'richt des RI I ,.Auswirkung(n drs KollC'kllvnrtr.ags rur die' ArocnnC'hmt'rlnnrn dt'r 

Univt'rsltättn-, Rt'lhr Bund 2014/1. n 64. 
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Die ausbezahlten Mehrleistungszulagen stiegen im Zeitraum 2007 
bis 2013 von rd. 150.000 EUR auf rd. 280.000 EUR an und standen 
in Einzelnillen in keinem angemessenen Verhältnis zum Grundbe­
zug. Vorgaben betreffend eine Begrenzung der Mehrleistung zula­
gen bestanden nicht. (TZ 24) 

Die Dekanszulagen wurden im Jahr 2004 mit 15.000 EUR jähr­
lich bemessen. Sie wurden im Jahr 2008 auf 20.400 EUR und im 
Jahr 2009 auf 32.400 EUR anhoben (+ 116 % ). Dadurch stiegen die 
Mehraufwendungen je Jahr für die gesamten Dekanszulagen (inkJ. 
Dienstgeberbeiträge) von rd. 196.000 EURje Jahr bis einschließlich 
2008 auf rd. 311.000 EUR ab 2009. (TZ 25) 

In einem vom RH erhobenen Fall chloss die 111 Wien mit einem 
Mitarbeiter eine für sie sehr ungün tige Vereinbarung betreffend 
Altersteilzeit ab. erz 26) 

Die geplanten Maßnahmen zur Optimierung der Urlaubsverwaltung 
zeigten noch keine Wirkung: die Urlaubsreste stiegen von 2012 
auf 2013 weiter, so dass die entsprechende Rückstellung von 
rd . 12,3 Mio. EUR auf rd. \3 ,7 Mio. EUR erhöht werden musste. 
erz 27) 

Mit Inkrafttreten des KV stieg die Bezugs umme der betroffenen 
Mitarbeiter an der 111 Wien um rd. 0 ,7 %. Hochgerechnet auf ein 
ganzes Jahr, verdienten die eiben Mitarbeiter an der 111 Wien um 
rd. 800.000 EUR mehr als vor EinfUhrung des KV. erz 28) 

Die 111 Wien wandte auch im Übergangszeitraum vom 1. Okto­
ber 2009 bis 30. September 2011 freiwillig den höheren Beitrags­
satz des Dauerrechts an , was zu vermeidbaren Mehraufwendungen 
in Höhe von rd . 720.000 EUR führte . Weiters wandte sie im Über­
gangszeitraum und danach im Dauerrecht als Berechnungsbasis 
- ebenfalls freiwillig - den Ist-Brunobezug tall des in der Regel 
niedrigeren KV -Brunobezugs an. Gemäß Schätzungen der 111 Wien 
betrugen deshalb allein im Jahr 2012 die Mehraufwendungen gegen­
über der Anwendung der KV- Brunobezüge weitere rd. 360.000 EUR. 
Diese großzügige Regelung, die getroffen wurde, als der 111 Wien 
ihre Liquiditätsprobleme bereits bekannt waren, wird die Finanzen 
der TI! Wien auch in den Folgejahren permanent belasten. Nach dem 
KV war allerdings bei zwingenden wirtschaftlichen Gründen eine 
vorübergehende Aussetzung oder Einschränkung der Pensionskas­
senbeiträge möglich. erz 3 I, 32) 
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Die TU Wien erhielt, verglichen mit allen Universitäten, im Jahr 2009 

einen geringeren, aber in den Jahren 2010 bis 20 12 einen höheren 
Anteil der Zuweisung des BMWFW zur Abgeltung der vom Dach­
verband der Universitäten berechneten Mehrkosten. Hinzu kamen 
im Zuge der LeistungsvereinbarungsverhandJungen für den Zeit ­
raum 2010 bis 2012 weitere 700.000 EUR; dies, obwohl die TU Wien 
freiwillig mehr für die Dienstgeberbeiträge zur Pensionskasse aus­
gegeben hat1e. (TZ 33) 

Die TU Wien verfügte erst ab 2011 über ein PersonalconlTolling. mit 
dem Auswirkungen von Personalrnaßnahmen auf die Personalkos­
ten im Detail da.rstellbar waren. (TZ 34) 

Die Aufwendungen der TU Wien für Mieten und Gebäudeinfrastruk­
tur mu sten über das Globalbudget aufgeb racht werden. Für außer­
ordentliche Maßnahmen stellte der Bund aufgrund konkreter Zusa­
gen zusätzliche Budgetmittel zur Verfügung. (TZ J8) 

In den Jahren 2007 bis 2013 setzte die TU Wien Maßnahmen im 
Rahmen von insgesamt rd. 150 die GebäudeinfTastruktur betref­
fende Projekte, wobei bei 32 Projekten Aufwendungen vonje mehr 
als 500.000 EUR getätigt wurden. (TZ 38) 

Be timmte Projekte setzte die BIG als Vermieterin für die TU Wien 
um. wobei die Finanzierung die er Maßnahmen über einmalige Bau­
kostenzuschüsse, Weiterverrechnung der Maßnahmen oder über zeit­
lich begrenzte Zuschläge zu den Mieten erfolgte. (TZ 38) 

An der 18 15 gegründeten TU Wien waren die Raumstrukturen auf­
grund eines histori ch erklärbaren Wildwuchses zersplittert. Im 
Jahr 2006 emschied sie die deshalb geführte Standortdiskussion 
dahingehend. dass ihr Standort im innerstädtischen Bereich blei ­
ben sollte. Im Rahmen des Projekts .TU-Univercity 2015" sollten 
mittels der zur VerFugung stehenden Mittel durch zahlreiche Bau­
und Sanierungsmaßnahmen die Voraussetzungen geschaffen wer­
den, sachlich und organisatorisch zusammengehörige Einrichtungen 
räumlich zu ammenzuführen. Die Realisierung von dafür wesent­
lichen Gebäudeinfrastrukturprojekten war von einer Zusage des 
Bundes abhängig. Diese zusätzlichen Bundesmittel wurden einerseits 
von der BIG verwendet, andererseits der TU Wien für An chaffungen 
und die Bezahlung von Zuschlagsmieten zur Verfügung gestellt. Nach 
Abschluss des Projekts sollte die TU Wien über folgende Standorte 
verfügen: (TZ 39. 40) 
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Die TIJ Wien tätigte in den Jahren 2009 bi 2011 die höchsten Inves­
titionen in ihre Gebäudeinfrastruktur, was für die kritische Finanz­
situation mitverantwortlich war. [TZ 41) 

Die Mietaufwendungen an der TI! Wien stiegen von rd. 31 Mio. EUR 
(2007) auf rd. 45 Mio. EUR (2013) und damit um rd. 44 % an. Die­
ser Anstieg war wesentlich stärker als das Flächenwachstum (rd . 
7 % ). (TZ 42) 

Für Sanierungsmaßnahmen von Projekten im Rahmen von . TIJ-Uni ­
vercity 2015", die im Wesentlichen von der SIG durchgeführt wur­
den , hatte die TIJ Wien befristet Zuschläge zu den Mieten an die BIG 
zu zahlen. Diese und die Miete für ein neu erbautes Gebäude wur­
den ihr großteils vom BMWFW zur Verfügung gestellt. Nur deshalb 
konnte der letztlich von der TIJ Wien zu tragende Aufwand der im 
Zeitraum von 2007 bis 2013 deutlich gestiegenen Mieten in Gren­
zen gehalten werden. (TZ 42) 

In den Jahren 2009 bis 2013 überstiegen die Überweisungen des 
BMWFW an die TIJ Wien für Zwecke des Areals Getreidemarkt di e 
dafür angefaUenen Aufwendungen um insgesamt 6 ,1 Mio. EUR. Die 
Liquidität der 11) Wien wurde dadurch außerhalb des Globalbud­
gets gestärkt. Die Zuweisungen erfolgten aufSasis von Mitteianfor­
derungen der TI! Wien ohne Angabe wesentlicher Details. (TZ 43) 

Bund 2015/6 
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